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Rundschreiben Nr. 1/2023

Wahl der Presbyterinnen und Presbyter im Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit unserem Rundschreiben Nr. 09/2021 haben wir den

18. Februar 2024

als Termin für die nächste turnusmäßige Wahl der Presbyterinnen und Presbyter in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen bekannt gegeben.

Das Landeskirchenamt hat den beigefügten Terminplan für das Wahlverfahren als ver-
bindlich für alle Kirchengemeinden der EKvW festgestellt.

1. Der Terminplan

Grundlage für die Erstellung des Terminplans ist das Kirchenwahlgesetz (KWG). Bei 
den Terminplanungen wurde versucht die gesammelten Erkenntnisse aus den letzten 
Wahlen zu berücksichtigen. Bis auf ein paar wenige geringfügige Veränderungen ent-
spricht der Terminplan 2024 dem der letzten Kirchenwahlen.

Anhand des Terminplans stellen wir Ihnen die maßgeblichen Verfahrensschritte kurz 
vor:

Auskunft gibt Altstädter Kirchplatz 5   33602 Bielefeld Bankverbindung 
Herr Höweler Fon: 0521 594-0 KD-Bank eG 
Fon: 0521 594-198 Fax: 0521 594-129 IBAN: DE05 3506 0190 2000 0430 12 
Fax: 0521 594-7198 E-Mail: Landeskirchenamt@ekvw.de BIC: GENODED1DKD 
E-Mail: kirchenwahl@ekvw.de Web: www.evangelisch-in-westfalen.de 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben) Datum 

011.150 01.02.2023

Landeskirchenamt   Postfach 10 10 51   33510 Bielefeld 

An die
- Superintendentinnen und Superintendenten,
- Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter,
- Vorsitzenden der Presbyterien
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a. Vorbereitende Beschlüsse des Presbyteriums /Anzahl der Stellen

Ein Beschluss über die Reduzierung der ehrenamtlichen Presbyteriumsstellen ist
bis zum 14. Oktober 2023 an den Kreissynodalvorstand mitzuteilen. Die Mindest-
zahl dieser Stellen ergibt sich aus § 5 KWG; eine maximale Stellenbegrenzung gibt
es nicht. Auch für den Fall, dass die Anzahl der ehrenamtlichen Presbyteriumsstel-
len unverändert bleibt, ist die Anzahl der Stellen an den KSV mitzuteilen. Die wei-
teren für das Wahlverfahren notwendigen Presbyteriumsbeschlüsse müssen (ggf.
mit der KSV-Genehmigung) bis spätestens 07.11.2023 vorliegen.

b. Wahlvorschlagsverfahren

Das Wahlvorschlagsverfahren beginnt am 13.11.2023 mit der Gemeindever-
sammlung in der Zeit vom 13.11.2023 bis 26.11.2023. In Einzelfällen kann die
Gemeindeversammlung auch schon im Anschluss an die 2. Abkündigung des Ver-
sammlungstermins am 12.11.2023 erfolgen.

c. Wahlvorschläge

Wahlvorschläge können bis zum 05.12.2023 abgegeben werden. Für die Abgabe
der Wahlvorschläge gibt es wieder kein starres Zeitfenster; der Terminplan legt nur
ein „Ende-Datum“ fest, bis zu dem die Wahlvorschläge eingegangen sein müssen.
Wahlvorschläge müssen von 5 Vorschlagenden unterzeichnet sein (§ 14 S. 2). Ist
die Kirchengemeinde in Wahlbezirke eingeteilt, sind bezirksübergreifende Wahl-
vorschläge für die Vorschlagenden und die Vorzuschlagenden möglich. Wahlbe-
rechtigte Gemeindeglieder können somit auch Kandidaten aus anderen Wahlbezir-
ken der Kirchengemeinde für den eigenen Wahlbezirk vorschlagen. Zugleich
können Gemeindeglieder in einem anderen als dem eigenen „Wohnsitzwahlbezirk“
kandidieren; unabhängig von der Kandidatensituation im „Wunschbezirk“.

d. Neue Erklärung zum Wahlvorschlag: Erweitertes Führungszeugnis

Im Jahr 2021 ist das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in Kraft
getreten. Gem. § 5 besteht auch für das Presbyterium ein Tätigkeitsausschluss für
Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt wurden, die nach SGB
VIII von der Beschäftigung in der Kinder- und Jugendhilfe ausschließt. Mit der
Erklärung zur Annahme der Wahl unmittelbar im Vorfeld der Abkündigung der
Wahlergebnisse müssen die Gewählten deshalb ein erweitertes Führungszeugnis
gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz vorlegen. Hierzu muss sich das vorge-
schlagene Gemeindeglied bereits mit der Abgabe des Wahlvorschlags schrift-
lich bereiterklären. Um das erweiterte Führungszeugnis rechtzeitig beantragen zu
können, erhält das vorgeschlagene Gemeindeglied von der Kirchengemeinde ein
entsprechendes Anforderungsschreiben, das Voraussetzung für die Beantragung ei-
nes erweiterten Führungszeugnisses ist. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie
rechtzeitig vor Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens.

e. Erstellung des Einheitlichen Wahlvorschlags sowie Druck und Versand der
Wahlverzeichnisse

Die Erstellung des Einheitlichen Wahlvorschlags erfolgt in der Zeit vom
06.12.2023 bis 22.12.2023. Der genaue Zeitpunkt für die Erstellung ist davon ab-
hängig, ob die Kirchengemeinde ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten ge-
funden hat, oder ob noch Ergänzungsvorschläge durch den Kreissynodalvorstand
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des Kirchenkreises vom Presbyterium geprüft werden müssen. Im Anschluss an die 
Erstellung des Einheitlichen Wahlvorschlags beginnt der Druck der Wahlverzeich-
nisse für die Kirchengemeinden, in denen eine tatsächliche Wahlhandlung stattfin-
det. Der Druck der Wahlverzeichnisse erfolgt durch das Kirchliche Rechenzentrum 
ECKD KIGST GmbH. Der Versand der Wahlverzeichnisse erfolgt von dort an die 
Kirchenkreise, von wo sie an die Kirchengemeinden verteilt werden. 

f. Abkündigung des Einheitlichen Wahlvorschlags

Der Tag der Abkündigung des Einheitlichen Wahlvorschlags ist maßgeblich für die
weiteren Verfahrensschritte. Daher kann die Abkündigung des Einheitlichen
Wahlvorschlags ausnahmslos erst am 07.01.2024 erfolgen.

g. Abkündigung des bestandskräftigen Einheitlichen Wahlvorschlags

Im Anschluss an die Entscheidung zu möglichen Beschwerden gegen den Einheit-
lichen Wahlvorschlag erlangt dieser mit der Abkündigung am 21.01.2024 Be-
standskraft (bestandskräftiger Wahlvorschlag).

h. Weitere Schritte nach Bestandskraft des Einheitlichen Wahlvorschlags; Be-
ginn des Wahlverfahrens

Findet in der Kirchengemeinde bzw. dem Wahlbezirk eine tatsächliche Wahlhand-
lung statt, beginnt dort am 22.01.2024 das eigentliche Wahlverfahren.
Kommt es in der Kirchengemeinde bzw. dem Wahlbezirk zu keiner tatsächlichen
Wahlhandlung, wird zugleich am 21.01.2024 das Wahlergebnis abgekündigt. Für
diesen Fall verweist der Terminplan unmittelbar auf den 01.03.2024. Sofern noch
nicht geschehen, ist ab diesem Tag die Annahme der Wahl zu erklären und das
erweiterte Führungszeugnis (s. hierzu d.) vorzulegen.

i. Auslegung der Wahlverzeichnisse und Beschwerdemöglichkeit*)

Die Frist für die Auslegung der Wahlverzeichnisse beträgt 7 Tage, vom
22.01.2024 bis einschließlich Sonntag, den 28.01.2024. Dieser Zeitraum gilt auch
für die Einlegung von Beschwerden gegen das Wahlverzeichnis.

j. Wahlberechtigung von unter Betreuung stehenden Gemeindegliedern

Bereits zur Kirchenwahl 2020 ist mit der Änderung von § 1 Abs. 2 Kirchenwahlge-
setz die Bestimmung entfallen, dass unter Betreuung stehende Gemeindeglieder
nicht wahlberechtigt sind. Somit hat dieser Personenkreis das Recht an Kirchen-
wahlen teilnehmen zu dürfen. Die Wahlverzeichnisse werden dies entsprechend be-
rücksichtigen.

k. Umschreibung der Wahlverzeichnisse*)

Gemäß § 19 Abs. 6 ist es den wahlberechtigten Gemeindegliedern während der
Auslegungsfrist (22.01.2024 bis 28.01.2024) möglich, ihren Wahlverzeichnisein-
trag auf Antrag in das Wahlverzeichnis eines anderen Wahlbezirks innerhalb der
Kirchengemeinde umschreiben zu lassen. Voraussetzung hierfür ist eine erkennbare
kirchliche Bindung des antragstellenden Gemeindeglieds zu dem Wunschwahlbe-
zirk. Das Presbyterium entscheidet über die Anträge in der Zeit vom 29.01.2024 bis
02.02.2024 und veranlasst die Umschreibung der Wahlverzeichnisse.
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l. Schließung der Wahlverzeichnisse*)

Die Wahlverzeichnisse werden am 03.02.2024 geschlossen.

m. Ausgabe von Briefwahlunterlagen*)

Mit der Schließung der Wahlverzeichnisse ist die Prüfung der Wahlberechtigung
aller Wahlberechtigten abgeschlossen. Unmittelbar im Anschluss an die Schließung
können ab dem 04.02.2024 bis 15.02.2024 Briefwahlunterlagen ausgegeben wer-
den.

n. Formen der Wahlhandlung / Gemeinde-Briefwahl

Ein ausgiebiger Diskussionsprozess zum Thema „Onlinewahlen“ hat letztendlich
dazu geführt, dass die Kirchenwahlen auch in 2024 als Urnen- und Briefwahl durch-
geführt werden. Als Ergänzung zu diesen beiden Wahlformen kann die Wahl aber
auch als sogenannte Gemeinde-Briefwahl durchgeführt werden. Bei dieser Form
der Wahlhandlung werden allen wahlberechtigten Gemeindegliedern antragslos
Briefwahlunterlagen übergeben. Bereits zur Wahl 2020 haben in ein paar wenigen
Kirchengemeinden Gemeinde-Briefwahlen stattgefunden. Ausnahmslos hat diese
Form der Wahl ein positives Echo hervorgerufen; verbunden mit einer erhöhten
Wahlbeteiligung. Im Sommer 2023 werden wir Sie ausführlich über die Gemeinde-
Briefwahl informieren.

o. Wahlsonntag*)

Der Wahlsonntag ist der 18.02.2024.

p. Vorlage und Prüfung der erweiterten Führungszeugnisse

Bis spätestens zur Abkündigung des Wahlergebnisses müssen alle von den gewähl-
ten bzw. als gewählt geltenden Presbyterinnen und Presbytern vorgelegten erwei-
terten Führungszeugnisse ohne Beanstandung geprüft sein. Liegen nicht alle erwei-
terten Führungszeugnisse rechtzeitig vor, führt dies zu einer Verschiebung der
Amtseinführung.

q. Amtseinführung

Die gewählten Presbyterinnen und Presbyter werden am 17.03.2024 in einem Ge-
meindegottesdienst in ihre Ämter eingeführt. Dabei ist es unerheblich, ob es eine
tatsächliche Wahlhandlung gegeben hat oder nicht.
Sprechen zwingende Gründe gegen eine Amtseinführung an diesem Sonntag, ist
die Einführung auch an einem der beiden folgenden Sonntage möglich.

*) nur für Kirchengemeinden/Wahlbezirke 
mit tatsächlicher Wahlhandlung

2. Weitere Hinweise zum Wahlverfahren

r. Wahlausschuss

Über Beschwerden im Wahlverfahren entscheidet entweder der Kreissynodalvor-
stand oder ein von ihm eingesetzter Wahlausschuss, dem die Superintendentin oder
der Superintendent und zwei Mitglieder des KSV angehören (§ 10 Abs 1).
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s. Nachberufung von Presbyterinnen und Presbytern

Scheiden Presbyterinnen und Presbyter vor Ablauf ihrer Amtszeit aus, kann das
Presbyterium andere wählbare Gemeindeglieder für die Amtszeit der Ausgeschie-
denen zu Mitgliedern des Presbyteriums berufen. Die Berufung darf nur bis spätes-
tens drei Monate vor Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens am 13.11.2023 erfol-
gen. Als spätester Termin für die Nachberufung gilt daher der 12.08.2023.

t. Vereinigungen von Kirchengemeinden

Für Kirchengemeinden, die sich aktuell in Vereinigungsprozessen befinden bzw. in
diese eintreten wollen, sind Besonderheiten zu beachten: Da derartige Veränderun-
gen stets mit dem Ende eines Haushaltsjahres zusammenfallen sollen, führt eine
zum 01.01.2024 vereinigte Kirchengemeinde ihr Wahlverfahren nach einem in Ab-
stimmung mit dem Dezernat für Kirchenwahlen erstellten „Sonderterminplan“
durch. Bitte nehmen Sie frühzeitig Kontakt auf.

3. Materialien zur Wahl 2024

Auch zu dieser Wahl wird wieder eine Arbeitsunterlage „Recht und Organisation“ zur 
Wahl der Presbyterinnen und Presbyter erstellt. Neben den notwendigen Gesetzestex-
ten wird darin der verbindliche Terminplan mit Erläuterungen und amtliche Muster 
der erforderlichen Formulare enthalten sein. Die Arbeitsunterlage wird im Sommer 
2023 über die Kirchenkreise an die Kirchengemeinden verschickt. Die aktuelle Fas-
sung des Kirchenwahlgesetzes finden Sie bereits heute unter Nr. 50 im FIS-Kirchen-
recht der EKvW (www.kirchenrecht-westfalen.de).

Darüber hinaus werden Ihre Vorbereitungen zur Kirchenwahl 2024 begleitet durch:

• Veröffentlichungen unter www.kirchenwahl2024.de

• Veröffentlichungen im KiWi-Portal (Gruppe „Kirchenwahlen in der EKvW“)

• Unterstützungen durch die Stabsstelle „Kommunikation“

Für Fragen zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Richten Sie Ihre Anfragen bitte per E-Mail an folgende Adresse:

kirchenwahl@ekvw.de

Darüber hinaus steht Ihnen für telefonische Fragen Herr Höweler (0521/594-198) zur 
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Martin Bock
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13.

B
eschlüsse m

it A
nzeigepflicht gegenüber dem

 K
S

V

B
eschlüsse m

it K
S

V
-G

enehm
igung

Allerheiligen

A
bgabe von W

ahlvorschlägen

Beginn Wahlvorschlagsverfahren

Mitteilung an KSV

Oktober 2023

5. 1. Abkündigung Termin
Gemeindeversammlung

12. So

November 2023

2. Abkündigung Termin
Gemeindeversammlung

M
itteilung

So

W
eihnachtsferien

P
rüfung W

ahlvorschläge m
it E

rstellung E
inheitlicher W

ahlvorschlag

M
eldung der K

irchenkreise an 
E

C
K

D
-K

IG
S

T G
m

bH
: W

ahl  ja / nein

E
rgänzung der W

ahl-
vorschläge durch K

S
V

P
rüfung der K

S
V

-
W

ahlvorschläge

Meldung an den KSV bei nicht 
ausreichenden Wahlvorschlägen
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8. Mo
9. Di
10. Mi 12. Mo
11. Do 13. Di
12. Fr 14. Mi
13. Sa 15. Do
14. So 16. Fr
15. Mo 17. Sa
16. Di
17. Mi
18. Do 19. Mo
19. Fr 20. Di
20. Sa 21. Mi

22. Do
23. Fr
24. Sa
25. So
26. Mo

22. Mo Beginn Wahlverfahren 27. Di
23. Di 28. Mi
24. Mi 29. Do
25. Do
26. Fr
27. Sa 1. Fr
28. So 2. Sa
29. Mo 3. So
30. Di 4. Mo
31. Mi 5. Di

6. Mi
7. Do

1. Do 8. Fr
2. Fr 9. Sa
3. Sa

11. Mo
12. Di

5. Mo 13. Mi
6. Di 14. Do
7. Mi 15. Fr
8. Do 16. Sa
9. Fr
10. Sa

18. Mo
…
23. Sa
24. So
…
31. So

30. Di

Annahmeerkl.  
+ Erweitertes

Führungs-
zeugnis

ggf. B
enachrichtigung  

der N
ächstgew

ählten

März 2024

M
itteilung W

ahlergebnis 
an K

S
V

P
rüfung d. E

rw
eiterten 

Führungszeugnisse
B

eschw
erdeprüfung 

durch K
S

V
/A

usschuss

Amtseinführung17. So

Amtseinführung (Abk. Einführung am 17.03.2024)

Amtseinführung (Abk. Einführung am 24.03.2024)

Mit Wahlhandlung: Abkündigung Bestands-
kräftiger Wahlvorschlag + Hinweise auf Auslegung 

Wahlverzeichnisse und Beschwerdemöglichkeit

Ohne Wahlhandlung: Abkündigung Bestands-
kräftiger Wahlvorschlag + Bekanntgabe Wahlergebnis

21.
Annahmeerkl.  
+ Erweitertes
   Führungs-

zeugnis

P
rüfung d. E

rw
eiterten 

Führungszeugnisse

Abkündigung Wahlergebnis 

+ Hinweis auf Beschwerdemöglichkeit

+ Hinweis auf Einführungstermin

Januar 2024

April 2024
Abgabe Statistik

Abkündigung Tag und Ort der Wahl 
+

Hinweis zur Berufung der Wahlvorstände 
+

Hinweis auf Briefwahl

A
uslegung der 

W
ahlverzeichnisse

U
m

schreibefrist

B
eschw

erdefrist

Schließung der Wahlverzeichnisse

10. So

Februar 2024

M
itteilung an
G

ew
ählte

Feststellung 
W

ahlergebnis

2. Abkündigung zum Wahlsonntag,
Wahlvorstand + Briefwahl A

usgabe von 
B

riefw
ahlunterlagen

B
erufung  

W
ahlvorstand

18. So Wahlsonntag

11. So

Öffnung der 
Wahlbriefe

E
ntscheidung über A

nträge 
auf U

m
schreibung

B
eschw

erdeprüfung durch 
den K

S
V

 bzw
. A

usschuss
A

usgabe von B
riefw

ahlunterlagen

So

B
eschw

erdefrist

2024

4. So

B
eschw

erdeprüfung durch 
den K

S
V

 bzw
. A

usschuss
B

eschw
erdefrist

Februar 2024

1. Fr
2. Sa
3. So
4. Mo
5. Di
6. Mi
7. Do
8. Fr
9. Sa

(5) Gfls. Einteilung Stimmbezirke (§ 8 Abs. 3 KWG) 10. So
(6) 11. Mo

12. Di
13. Mi

14. Fr 14. Do
15. Fr
16. Sa

1. Mi 17. So
2. Do 18. Mo
3. Fr 19. Di
4. Sa 20. Mi

21. Do
22. Fr

6. Mo 23. Sa
7. Di 24. So
8. Mi 25. Mo
9. Do 26. Di
10. Fr 27. Mi
11. Sa 28. Do

29. Fr
30. Sa
31. So

14. Di
15. Mi 1. Mo
16. Do 2. Di
17. Fr 3. Mi
18. Sa 4. Do
19. So 5. Fr
20. Mo 6. Sa
21. Di
22. Mi
23. Do
24. Fr Landessynode

25. Sa Landessynode

26. So
27. Mo
28. Di
29. Mi
30. Do

Stand 05.12.2022

KIRCHENWAHL

Heiligabend

D
ruck der W

ahlverzeichnisse

2. Weihnachtstag

und wenn keine Wahlhandlung:

A
bgabe von 

W
ahlvorschlägen

1. Weihnachtstag

G
em

eindeversam
m

lung bzw
. B

ezirksversam
m

lung

7.

(4) Bei Wahlbezirken: Wahl nach Gesamtwahl- od.
Wahlbezirksvorschlagsliste (§ 8 Abs. 2 KWG)

A
bgabe von W

ahlvorschlägen

Januar 2024
Neujahr

So

zusätzlich Hinweis auf die Bekanntgabe des
Wahlergebnisses (am 21.01.2024)

(1) Ggf. Änderung der Anzahl der
Presbyteriumsstellen    (§ 6 KWG)

(2) Neubildung / Aufhebung / Veränderung von 
Wahlbezirken (§ 8 Abs. 2 KWG)

(3)
Gottesdienststätte für Abkündigungen, wenn 
sonntags nicht an allen Predigtstätten ein Gottes-
dienst stattfindet (§ 11 KWG)

September/Oktober 2023 Dezember 2023

Mo

W
eihnachtsferien

Abkündigung Einheitl. Wahlvorschlag mit
Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit

A
bgabe von W

ahlvorschlägen

Anzahl Presbyteriumsstellen (§ 7 KWG)

13.

B
eschlüsse m

it A
nzeigepflicht gegenüber dem

 K
S

V

B
eschlüsse m

it K
S

V
-G

enehm
igung

Allerheiligen

A
bgabe von W

ahlvorschlägen

Beginn Wahlvorschlagsverfahren

Mitteilung an KSV

Oktober 2023

5. 1. Abkündigung Termin 
Gemeindeversammlung

12. So

November 2023

2. Abkündigung Termin 
Gemeindeversammlung

M
itteilung

So

W
eihnachtsferien

P
rüfung W

ahlvorschläge m
it E

rstellung E
inheitlicher W

ahlvorschlag

M
eldung der K

irchenkreise an 
E

C
K

D
-K

IG
S

T G
m

bH
: W

ahl  ja / nein

E
rgänzung der W

ahl-
vorschläge durch K

S
V

P
rüfung der K

S
V

-
W

ahlvorschläge

Meldung an den KSV bei nicht
ausreichenden Wahlvorschlägen
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Anleitung zur Briefwahl

Sie haben folgende Briefwahlunterlagen von Ihrer Kirchengemeinde erhalten:

• (blauer*)) Wahlbriefumschlag
• Briefwahlschein
• (grüner*)) Wahlumschlag
• Stimmzettel

Nun gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1.) Geben Sie ihre Stimmen persönlich und unbeobachtet auf dem Stimmzettel ab.
2.) Falten Sie den Stimmzettel und legen ihn in den (grünen*)) Wahlumschlag.
3.) Kleben Sie den (grünen*)) Wahlumschlag zu.
4.) Füllen Sie nun den Briefwahlschein aus und versehen ihn mit Ihrer Unterschrift.
5.) Zusammen mit dem geschlossenen (grünen*)) Wahlumschlag legen Sie den 

ausgefüllten und unterschriebenen Briefwahlschein in den (blauen*)) Wahl-
briefumschlag

6.) Kleben Sie den (blauen*)) Wahlbriefumschlag zu
7.) Geben Sie den verschlossenen (blauen*)) Wahlbriefumschlag dann bitte beim 

Wahlvorstand der Kirchengemeinde ab oder schicken ihn per Post zu. Spätestens 
zum Ablauf der festgesetzten Wahlzeit muss der Wahlbriefumschlag dort 
eingegangen sein.

*) oder besonders gekennzeichneten
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Briefwahl (schematische Darstellung) Anleitung zur Briefwahl

Sie haben folgende Briefwahlunterlagen von Ihrer Kirchengemeinde erhalten:

• (blauer*)) Wahlbriefumschlag
• Briefwahlschein
• (grüner*)) Wahlumschlag
• Stimmzettel

Nun gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1.) Geben Sie ihre Stimmen persönlich und unbeobachtet auf dem Stimmzettel ab.
2.) Falten Sie den Stimmzettel und legen ihn in den (grünen*)) Wahlumschlag.
3.) Kleben Sie den (grünen*)) Wahlumschlag zu.
4.) Füllen Sie nun den Briefwahlschein aus und versehen ihn mit Ihrer Unterschrift.
5.) Zusammen mit dem geschlossenen (grünen*)) Wahlumschlag legen Sie den 

ausgefüllten und unterschriebenen Briefwahlschein in den (blauen*)) Wahl-
briefumschlag

6.) Kleben Sie den (blauen*)) Wahlbriefumschlag zu
7.) Geben Sie den verschlossenen (blauen*)) Wahlbriefumschlag dann bitte beim 

Wahlvorstand der Kirchengemeinde ab oder schicken ihn per Post zu. Spätestens 
zum Ablauf der festgesetzten Wahlzeit muss der Wahlbriefumschlag dort 
eingegangen sein.

*) oder besonders gekennzeichneten
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Verwandtschaft und Schwägerschaft aus Sicht 
der Presbyterin/des Presbyters 

4.G
rad

3.G
rad

2.G
rad

1.G
rad

1.G
rad

2.G
rad

3.G
rad

Legende 

Cousin/e 
(SL,VW) 

Onkel 
(SL,VW) 

Tante 
(SL,VW) 

Großmutter 
(GL,VW) 

Großvater 
(GL,VW) 

Schwieger-
großvater 
(GL,VS) 

Schwägerin/
Schwager 

(SL,VS) 

Mutter 
(GL,VW) 

Schwiegermutter 
(GL,VS) 

Schwiegervater 
(GL,VS) 

Vater 
(GL,VW) 

Presbyter/-in Ehefrau/-mann 

Tochter/Sohn 
(GL,VW) 

Schwiegertochter/
-sohn (GL,VS)

Schwester/ 
Bruder 
(SL,VW) 

Schwägerin/ 
Schwager 

(SL,VS) 
Enkelkind 
(GL,VW) 

Nichte/Neffe 
(SL,VW) 

Urenkel 
(GL,VW) 

GL = Gerade Linie 
SL = Seitenlinie 
VW = Verwandt 
VS = Verschwägert 
grün = Mitgliedschaft im Presbyterium ist möglich 
rot = Mitgliedschaft im Presbyterium ist nicht möglich 

Schwieger-
großmutter 

(GL,VS) 
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Vom ersten bis zum letzten Verfahrensschritt

Vorbereitungen für das Wahlverfahren 

Nr. Datum Verfahrensschritt KWG Dokumentation 

1 bis 
14.10.2023 

Mitteilung an KSV zur geplanten Zahl der 
Presbyteriumsstellen.  

2a bis 
07.11.2023 Ggf. Veränderung der Zahl der Presbyteriumsstellen. § 6 S. 1 Presbyteriums-

beschluss 

2b bis 
07.11.2023 Feststellung der Zahl der Presbyteriumsstellen. § 7 S.1 Presbyteriums-

beschluss 

3 bis 
07.11.2023 

Ggf. Einteilung, Veränderung oder Aufhebung von 
Wahlbezirksgrenzen. 

§ 8 Abs. 1 S. 1
u. Abs. 2 S. 1

Presbyteriums-
beschluss 

4 bis 
07.11.2023 Ggf. Bildung von Stimmbezirken. § 8 Abs. 3 Presbyteriums-

beschluss 

5 bis 
07.11.2023 

Bei gebildeten Wahlbezirken: Beschluss darüber, ob 
nach einer Gesamtvorschlagsliste oder nach 
Wahlbezirksvorschlagslisten gewählt werden soll. 

§ 8 Abs. 1 S. 2 Presbyteriums-
beschluss 

6 bis 
07.11.2023 

Für Kirchengemeinden, in denen nicht regelmäßig 
sonntags an allen Predigtstätten Gottesdienste 
stattfinden: Bestimmung der Gottesdienststätten, an 
denen Abkündigungen zum Wahlverfahren erfolgen. 

§ 11 S. 1 Presbyteriums-
beschluss 

7 05.11.2023 Erste Abkündigung u. Einladung zur Gemeinde- 
bzw. Bezirksversammlung. 

§ 12 Abs. 2

§ 13 Abs. 4
Anlage A 

8 bis 
07.11.2023 

KSV-Genehmigung der Beschlüsse zu 2a, 3 und 6. 

§ 6 S. 2

§ 8 Abs. 2 S. 1

§ 11 S. 2

KSV- 
Beschluss 

Mitteilung der Beschlüsse zu 4 und 5 an den KSV. § 8 Abs. 2 S. 3
u. Abs. 3 S. 3

9 12.11.2023 Zweite Abkündigung u. Einladung zur Gemeinde- 
bzw. Bezirksversammlung. 

§ 12 Abs. 2

§ 13 Abs. 4

Verwandtschaft und Schwägerschaft aus Sicht
der Presbyterin/des Presbyters

4. G
rad

3. G
rad

2. G
rad

1. G
rad

1. G
rad

2. G
rad

3.G
rad

Legende

Cousin/e
(SL,VW)

Onkel
(SL,VW)

Tante
(SL,VW)

Großmutter
(GL,VW)

Großvater
(GL,VW)

Schwieger-
großvater
(GL,VS)

Schwägerin/
Schwager 

(SL,VS)

Mutter
(GL,VW)

Schwiegermutter
(GL,VS)

Schwiegervater
(GL,VS)

Vater
(GL,VW)

Presbyter/-in Ehefrau/-mann

Tochter/Sohn
(GL,VW)

Schwiegertochter/
-sohn (GL,VS)

Schwester/ 
Bruder
(SL,VW)

Schwägerin/ 
Schwager

(SL,VS)
Enkelkind
(GL,VW)

Nichte/Neffe
(SL,VW)

Urenkel
(GL,VW)

GL = Gerade Linie
SL = Seitenlinie
VW = Verwandt
VS = Verschwägert
grün = Mitgliedschaft im Presbyterium ist möglich
rot = Mitgliedschaft im Presbyterium ist nicht möglich

Schwieger-
großmutter

(GL,VS)

19



Wahlvorschlagsverfahren (Beginn am Tag der Gemeindeversammlung) 

Nr. Datum Verfahrensschritt KWG  Dokumentation 

10 
13.11.2023 

bis 
26.11.2023 

Zeitfenster für die Gemeinde- bzw. Bezirksver-
sammlung mit der Aufforderung zur Abgabe von 
Wahlvorschlägen (auch unmittelbar nach der 2. Abk. 
am 12.11.2023 möglich). 

§ 13 Anlage B 

11 bis 
05.12.2023 

Abgabe von Wahlvorschlägen (mit Erklärung zur 
Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses).  

§ 13 Abs. 2 

§ 14 

Anlage C 
______________________ 
 

Ggf. Anlage D 

12 ab 
06.12.2023 

Prüfung der Wahlvorschläge. 
Ggf. beschlussmäßige Zurückweisung, wenn die 
gesetzlichen Erfordernisse nicht vorliegen (mit 
schriftlicher Entscheidung an die Betroffenen).  

§ 16 Abs. 1 u. 2 

Art. 36, 38 u. 39 
KO 

Presbyteriums-
beschluss 

13 bis 
09.12.2023 

Mitteilung an den KSV, wenn weniger Wahlvor-
schläge eingegangen sind oder den Erfordernissen 
entsprechen, als Stellen zu besetzen sind. 

§ 15 S. 1  

14 bis 
16.12.2023 

Ggf. Ergänzung der Wahlvorschläge durch den 
KSV. § 15 S. 2 Ggf. Anlage D 

15 bis 
22.12.2023 

Prüfung der durch den KSV ergänzten Wahlvor-
schläge. 
Ggf. beschlussmäßige Zurückweisung, wenn die 
gesetzlichen Erfordernisse nicht vorliegen (mit 
schriftlicher Entscheidung an die Betroffenen). 

§ 16 Abs. 1 u. 2 

Art. 36, 38 u. 39 
KO 

Rückweisung: 
Presbyteriums-
beschluss 

16 bis 
22.12.2023 

Zusammenfassung der eingereichten rechtmäßigen 
Wahlvorschläge (Erstellung des einheitlichen 
Wahlvorschlages). 

§ 16 Abs. 3 u. 6 
Presbyteriums-
beschluss 

Anlage E 

17 bis 
22.12.2023 

Pflege der Wahlbezirksstrukturen im KirA-
Wahlmodul durch die Kirchenkreise.   

18 bis 
22.12.2023 

Meldung der Kirchenkreise an die ECKD-GmbH, 
in welchen Kirchengemeinden/Wahlbezirken eine 
Wahl stattfindet. 

  

 
27.12.2023 

bis 
17.01.2024 

Produktion/Druck/Versand der Wahlverzeichnisse 
durch die ECKD-GmbH an die Kirchenkreise   

20



19 07.01.2024 

Abkündigung des einheitlichen Wahlvorschlages 
mit Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit.  

Für den Fall, dass nicht mehr Wahlvorschläge 
vorliegen als Stellen zu besetzen sind, erfolgen hier 
auch die Hinweise darauf, dass mit der Bestandskraft 
die Vorgeschlagenen als gewählt gelten und bis 
dahin das erweiterte Führungszeugnis vorliegen und 
geprüft sein muss.  

§ 16 Abs. 3 - 6

§ 10 Abs. 3 u. 2

§ 17 Abs. 1 S. 2

§ 2 Abs. 1

§ 5 Abs. 1 u. 2
KGSsG

Anlage E 

20 
08.01.2024 

bis 
12.01.2024 

Einlegung von Beschwerden gegen den 
einheitlichen Wahlvorschlag. 

§ 16 Abs. 4 - 6

§ 10 Abs. 2

21 bis 
19.01.2024 

Prüfung der eingegangenen Beschwerden durch 
den KSV mit einer schriftlichen Entscheidung.  

§ 16 Abs. 4 - 6

§ 10 Abs. 4
KSV-
Beschluss 

22 bis 
20.01.2024 

Wenn nicht mehr Wahlvorschläge vorliegen als 
Stellen zu besetzen sind: Prüfung der vorgelegten 
erweiterten Führungszeugnisse. Ggf. beschluss-
mäßige Zurückweisung des Wahlvorschlags.  

§ 2 Abs. 1

§ 16 Abs. 2

§ 5 Abs. 1 u. 2
KGSsG

23 21.01.2024 

Für Kirchengemeinden/Wahlbezirke mit einer 
Wahlhandlung:  

Abkündigung des bestandskräftigen einheitlichen 
Wahlvorschlages mit dem Hinweis auf das 
Ausliegen der Wahlverzeichnisse und die 
Beschwerdemöglichkeit. 

§ 16 Abs. 5 u. 6

§ 19 Abs. 4
Anlage F 

Für Kirchengemeinden/Wahlbezirke ohne 
Wahlhandlung:  

Die Vorgeschlagenen gelten als gewählt, sofern sie 
bis zum 20.01.2024 ihre Annahme der Wahl erklärt 
haben.  

Abkündigung des bestandskräftigen einheitlichen 
Wahlvorschlages mit Abkündigung des 
Wahlergebnisses. 

§ 16 Abs. 5 u. 6

§ 17

§ 29

§ 28 Abs. 5

Anlage G 

Wahlverfahren (Beginn am 22.01.2024) 

Nr. Datum Verfahrensschritt KWG Dokumentation 

24 
22.01.2024 

bis 
28.01.2024 

Auslegung der Wahlverzeichnisse. § 19

Wahlvorschlagsverfahren (Beginn am Tag der Gemeindeversammlung)

Nr. Datum Verfahrensschritt KWG Dokumentation

10
13.11.2023 

bis
26.11.2023

Zeitfenster für die Gemeinde- bzw. Bezirksver-
sammlung mit der Aufforderung zur Abgabe von 
Wahlvorschlägen (auch unmittelbar nach der 2. Abk. 
am 12.11.2023 möglich).

§ 13 Anlage B

11 bis
05.12.2023

Abgabe von Wahlvorschlägen (mit Erklärung zur 
Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses).

§ 13 Abs. 2

§ 14

Anlage C
______________________

Ggf. Anlage D

12 ab
06.12.2023

Prüfung der Wahlvorschläge.
Ggf. beschlussmäßige Zurückweisung, wenn die 
gesetzlichen Erfordernisse nicht vorliegen (mit 
schriftlicher Entscheidung an die Betroffenen).

§ 16 Abs. 1 u. 2

Art. 36, 38 u. 39 
KO

Presbyteriums-
beschluss

13 bis
09.12.2023

Mitteilung an den KSV, wenn weniger Wahlvor-
schläge eingegangen sind oder den Erfordernissen
entsprechen, als Stellen zu besetzen sind.

§ 15 S. 1

14 bis
16.12.2023

Ggf. Ergänzung der Wahlvorschläge durch den 
KSV. § 15 S. 2 Ggf. Anlage D

15 bis
22.12.2023

Prüfung der durch den KSV ergänzten Wahlvor-
schläge.
Ggf. beschlussmäßige Zurückweisung, wenn die 
gesetzlichen Erfordernisse nicht vorliegen (mit 
schriftlicher Entscheidung an die Betroffenen).

§ 16 Abs. 1 u. 2

Art. 36, 38 u. 39 
KO

Rückweisung:
Presbyteriums-
beschluss

16 bis
22.12.2023

Zusammenfassung der eingereichten rechtmäßigen 
Wahlvorschläge (Erstellung des einheitlichen 
Wahlvorschlages).

§ 16 Abs. 3 u. 6
Presbyteriums-
beschluss

Anlage E

17 bis
22.12.2023

Pflege der Wahlbezirksstrukturen im KirA-
Wahlmodul durch die Kirchenkreise.

18 bis
22.12.2023

Meldung der Kirchenkreise an die ECKD-GmbH, 
in welchen Kirchengemeinden/Wahlbezirken eine 
Wahl stattfindet.

27.12.2023 
bis

17.01.2024

Produktion/Druck/Versand der Wahlverzeichnisse 
durch die ECKD-GmbH an die Kirchenkreise
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25 
22.01.2024 

bis 
28.01.2024 

Einlegung von Beschwerden gegen das  
Wahlverzeichnis. 

§ 19 Abs. 5 

§ 20  
 

26 
22.01.2024 

bis 
28.01.2024 

Entgegennahme von Anträgen auf Umschreibung 
des Wahlverzeichnisses. § 19 Abs. 6 Anlage H 

27 bis 
02.02.2024 

Prüfung der eingegangenen Beschwerden durch den 
KSV mit einer schriftlichen Entscheidung.  § 10 Abs. 4 KSV-

Beschluss 

28 bis 
02.02.2024 

Endgültige Entscheidung des Presbyteriums über 
Anträge auf Umschreibung des Wahlverzeichnisses. § 19 Abs. 6 Presbyteriums-

beschluss 

29 bis 
03.02.2024 Schließung der Wahlverzeichnisse. § 21 Anlage I 

30 04.02.2024 Abkündigung von Ort und Zeit der Wahl. § 22  

31 04.02.2024 

Hinweise im Gottesdienst zur Briefwahl und zur 
Berufung von Wahlvorständen (sofern sich noch 
nicht ausreichend Gemeindeglieder zur Mitwirkung 
im Wahlvorstand bereit erklärt haben). 

§ 23 

§ 24 
 

32 
04.02.2024 

bis 
15.02.2024 

Ausgabe von Briefwahlunterlagen. § 24 Abs. 3 
Anlage K - N 
 

Anlage O-1 
bzw. O-2 

33 bis 
15.02.2024 Berufung der Wahlvorstände. § 23 Anlage J 

34 18.02.2024 
Wahlsonntag 

mit Auszählung der Stimmen und Niederschrift über 
die Wahlhandlung. 

§ 26 

§ 27 

Anlage O-1 
bzw. O-2 
 

Anlagen P - R 

35 bis 
22.02.2024 

Beschlussmäßige Feststellung des Wahler-
gebnisses. § 28 Abs. 1 Anlage S 

36 bis 
22.02.2024 

Benachrichtigung der Gewählten mit der 
Aufforderung, das erweiterte Führungszeugnis 
vorzulegen und die Wahl anzunehmen. 

§ 28 Abs. 3 S. 1 

§ 5 Abs. 1 u. 2 
KGSsG 

 

37 bis 
25.02.2024 

Erklärung der Annahme der Wahl (Fristende am 
25.02.2024 bei spätmöglichster Benachrichtigung am 
22.02.2024) mit Vorlage des erweiterten 
Führungszeugnisses. 

§ 28 Abs. 3 S. 2 

§ 5 Abs. 1 u. 2 
KGSsG 

Anlage T 
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38 bis 
29.02.2024 

Prüfung der vorgelegten erweiterten 
Führungszeugnisse.  

§ 2 Abs. 1

§ 5 Abs. 1 u. 2
KGSsG

39 bis 
29.02.2024 

Benachrichtigung der Nächstgewählten mit der 
Aufforderung, das erweiterte Führungszeugnis 
vorzulegen und die Wahl anzunehmen. 

§ 28 Abs. 4
i.V.m. Abs. 3

§ 5 Abs. 1 u. 2
KGSsG

40 bis 
03.03.2024 

Erklärung der Annahme der Wahl (Fristende am 
03.03.2024 bei spätmöglichster Benachrichtigung am 
29.02.2024) mit Vorlage des erweiterten 
Führungszeugnisses. 

§ 28 Abs. 3 S. 2

§ 5 Abs. 1 u. 2
KGSsG

Anlage T 

41 bis 
09.03.2024 

Prüfung der vorgelegten erweiterten 
Führungszeugnisse. 

§ 2 Abs. 1

§ 5 Abs. 1 u. 2
KGSsG

42 bis 
09.03.2024 Mitteilung des Wahlergebnisses an den KSV. § 28 Abs. 5

43 10.03.2024 Abkündigung des Wahlergebnisses mit Hinweis 
auf die Möglichkeit der Beschwerde. § 29 Anlage U 

44 10.03.2024 Abkündigung des Termins der Einführung der 
neugewählten Presbyterinnen und Presbyter. § 30 Abs. 1 S. 2

45 
11.03.2024 

bis 
15.03.2020 

Einlegung von Beschwerden mit besonderer 
Begründung gem. § 29 Abs. 2, Satz 3 KWG.  § 29 Abs. 2

46 17.03.2024 

Amtseinführung
der neugewählten Presbyterinnen und Presbyter; 
wieder gewählte Presbyteriumsmitglieder werden an 
ihr Gelöbnis erinnert. 

§ 30 Abs. 1 S. 1

Art. 36 Abs. 2 
KO 

Anlage V 

47 
24.03.2024 

bzw. 
31.03.2024 

Alternative Termine zur Amtseinführung. 
§ 30 Abs. 1 S. 1

Art. 36 Abs. 2 
KO 

Anlage V 

48 bis 
30.04.2024 

Weitergabe der unterschriebenen Annahme- und 
Einverständniserklärungen (in Kopie) an die 
Superintendentur. 

Anlage T 

49 bis 
30.04.2024 Abgabe der Statistik. § 31 Online 

25
22.01.2024

bis
28.01.2024

Einlegung von Beschwerden gegen das 
Wahlverzeichnis.

§ 19 Abs. 5

§ 20 

26
22.01.2024

bis
28.01.2024

Entgegennahme von Anträgen auf Umschreibung 
des Wahlverzeichnisses. § 19 Abs. 6 Anlage H

27 bis
02.02.2024

Prüfung der eingegangenen Beschwerden durch den 
KSV mit einer schriftlichen Entscheidung. § 10 Abs. 4 KSV-

Beschluss

28 bis 
02.02.2024

Endgültige Entscheidung des Presbyteriums über 
Anträge auf Umschreibung des Wahlverzeichnisses. § 19 Abs. 6 Presbyteriums-

beschluss

29 bis
03.02.2024 Schließung der Wahlverzeichnisse. § 21 Anlage I

30 04.02.2024 Abkündigung von Ort und Zeit der Wahl. § 22

31 04.02.2024

Hinweise im Gottesdienst zur Briefwahl und zur 
Berufung von Wahlvorständen (sofern sich noch 
nicht ausreichend Gemeindeglieder zur Mitwirkung 
im Wahlvorstand bereit erklärt haben).

§ 23

§ 24

32
04.02.2024

bis
15.02.2024

Ausgabe von Briefwahlunterlagen. § 24 Abs. 3
Anlage K - N

Anlage O-1 
bzw. O-2

33 bis
15.02.2024 Berufung der Wahlvorstände. § 23 Anlage J

34 18.02.2024
Wahlsonntag
mit Auszählung der Stimmen und Niederschrift über 
die Wahlhandlung.

§ 26

§ 27

Anlage O-1 
bzw. O-2

Anlagen P - R

35 bis
22.02.2024

Beschlussmäßige Feststellung des Wahler-
gebnisses. § 28 Abs. 1 Anlage S

36 bis
22.02.2024

Benachrichtigung der Gewählten mit der 
Aufforderung, das erweiterte Führungszeugnis 
vorzulegen und die Wahl anzunehmen.

§ 28 Abs. 3 S. 1

§ 5 Abs. 1 u. 2 
KGSsG

37 bis
25.02.2024

Erklärung der Annahme der Wahl (Fristende am 
25.02.2024 bei spätmöglichster Benachrichtigung am 
22.02.2024) mit Vorlage des erweiterten 
Führungszeugnisses.

§ 28 Abs. 3 S. 2

§ 5 Abs. 1 u. 2 
KGSsG

Anlage T
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Kirchengesetz 
betreffend die Übertragung des Amtes der Presbyterinnen 
und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Kirchenwahlgesetz - KWG) 

Vom 28. Oktober 1994 
(KABl. 1994 S. 203, 1995 S. 26) 

in der Fassung der letzten Änderung vom 23. Mai 2023 

Hinweis: 

Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen finden sich jeweils am Ende eines 
Paragrafen. Sie sind kursiv gedruckt und nicht Teil des Gesetzestextes. 

Die Landessynode hat in Ausführung von Artikel 41 der Kirchenordnung das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

Einleitung 
Die kirchliche Wahl ist ein Dienst der Gemeinde Jesu Christi zur Ausübung ihres Auftrages 
und zur Ordnung ihrer äußeren Gestalt. 
Sie hat das Ziel, Frauen und Männer zu berufen, die willens und fähig sind, in der Gemeinde 
den Dienst der Leitung zu übernehmen. 
Die Ausübung kirchlicher Wahl geschieht im Glauben an den Herrn und im Gehorsam gegen 
das verkündigte Wort der Schrift. 

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigtes Gemeindeglied ist, wer
a) am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet hat,
b) zu den kirchlichen Abgaben beiträgt, soweit die Verpflichtung hierzu besteht, und
c) die Gemeindegliedschaft nicht bis zum Wahltage durch Kirchenaustritt verloren hat.

(2) Nicht wahlberechtigt ist, wer bei Beginn des Wahlverfahrens
a) seine Wahlberechtigung nach einer Entlassung aus dem Presbyterium wegen Pflicht- 

  verletzung verloren hat oder 
b) in einem Kirchenzuchtverfahren steht.
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Zu § 1 Abs.1: 

1. Die Gemeindegliedschaft bestimmt sich nach Art. 13 KO in Verbindung mit den Vor-
schriften des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Meldewe-
sen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder (Kirchengesetz über die Kirchen-
mitgliedschaft). Wohnsitz im Sinne des kirchlichen Mitgliedschaftsrechts ist die nach
dem staatlichen Melderecht ausgewiesene Hauptwohnung (§ 1 der Verordnung zum
Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft).

2. Bei einem Wechsel des Wohnsitzes zwischen der Schließung des Wahlverzeichnisses
und dem Wahltag bleibt das Wahlrecht in der bisherigen Kirchengemeinde erhalten.

3. Besteht aufgrund des Kirchengesetzes zur Regelung der Gemeindegliedschaft in beson-
deren Fällen oder aufgrund des Kirchengesetzes zur Vereinbarung über die Kirchen-
mitgliedschaft in besonderen Fällen zwischen den Gliedkirchen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland die Gemeindegliedschaft zu einer anderen Kirchengemeinde als der
Kirchengemeinde des Wohnsitzes, so hat das Gemeindeglied nur in jener Kirchenge-
meinde die Rechte und Pflichten eines Gemeindegliedes, somit auch das Wahlrecht.

4. Als Zeitpunkt für die Betrachtung der Voraussetzungen zur Wahlberechtigung gilt im-
mer der Wahltag. Darüber hinaus gilt als Bedingung für die Ausübung des Wahlrechts
am Wahltag der Eintrag in das Wahlverzeichnis.

§ 2
Wählbarkeit 

(1) Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters kann solchen Gemeindegliedern übertra-
gen werden, welche nach den Bestimmungen der Kirchenordnung zu diesem Amt befähigt
und zugelassen sind. Wählbar ist, wer am Wahltag wahlberechtigtes Gemeindeglied nach § 1
ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters kann ordinierten Gemeindegliedern
nicht übertragen werden. Das gleiche gilt für Gemeindeglieder, die im kirchlichen Vorberei-
tungs- oder Probedienst stehen. Das Landeskirchenamt kann in besonders begründeten Ein-
zelfällen Ausnahmen von Satz 1 zulassen.

Zu § 2 Abs. 1: 

1. Die Befähigung und Zulassung zum Presbyteramt richtet sich nach Bestimmungen der
Art. 36, 38 und 39 KO:
Artikel 36 (Auszug)
(1) Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters kann nur solchen Gemeindegliedern übertragen
werden, die durch Besuch des Gottesdienstes und durch Teilnahme am heiligen Abendmahl sowie durch
gewissenhafte Erfüllung der übrigen Pflichten eines evangelischen Gemeindegliedes sich als treue Glie-
der der Gemeinde bewährt haben, einen guten Ruf in der Gemeinde besitzen, mindestens 18 Jahre alt
sind und das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§ 5 Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (Auszug)
(1) Für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Beschäftigungsverhältnisse gelten folgende

Grundsätze:
1. Für eine Einstellung im Geltungsbereich dieses Gesetzes kommt nicht in Betracht, wer

rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt worden ist, die nach den Vorschriften des
SGB VIII in der jeweils geltenden Fassung4 die Beschäftigung zur Wahrnehmung der
Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe bei einem Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe ausschließt.

2.-3. (…) 

Kirchengesetz
betreffend die Übertragung des Amtes der Presbyterinnen 
und Presbyter in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Kirchenwahlgesetz - KWG)

Vom 28. Oktober 1994
(KABl. 1994 S. 203, 1995 S. 26)

in der Fassung der letzten Änderung vom 23. Mai 2023

Hinweis:

Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen finden sich jeweils am Ende eines 
Paragrafen. Sie sind kursiv gedruckt und nicht Teil des Gesetzestextes.

Die Landessynode hat in Ausführung von Artikel 41 der Kirchenordnung das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Einleitung
Die kirchliche Wahl ist ein Dienst der Gemeinde Jesu Christi zur Ausübung ihres Auftrages 
und zur Ordnung ihrer äußeren Gestalt.
Sie hat das Ziel, Frauen und Männer zu berufen, die willens und fähig sind, in der Gemeinde 
den Dienst der Leitung zu übernehmen.
Die Ausübung kirchlicher Wahl geschieht im Glauben an den Herrn und im Gehorsam gegen 
das verkündigte Wort der Schrift.

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigtes Gemeindeglied ist, wer
a) am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet hat,
b) zu den kirchlichen Abgaben beiträgt, soweit die Verpflichtung hierzu besteht, und
c) die Gemeindegliedschaft nicht bis zum Wahltage durch Kirchenaustritt verloren hat.

(2) Nicht wahlberechtigt ist, wer bei Beginn des Wahlverfahrens
a) seine Wahlberechtigung nach einer Entlassung aus dem Presbyterium wegen Pflicht-

verletzung verloren hat oder
b) in einem Kirchenzuchtverfahren steht.
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(2) Für ehrenamtlich Tätige gilt Absatz 1 entsprechend.
(3) Mitarbeitende müssen bei der Anstellung ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bun-
deszentralregistergesetz (BZRG) in der jeweils geltenden Fassung und nach der Anstellung in
regelmäßigen Abständen von längstens fünf Jahren vorlegen. Soweit sie ehrenamtlich tätig sind,
müssen sie das erweiterte Führungszeugnis abhängig von Art, Intensität und Dauer des Kontakts
mit Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen in gleicher Weise vorlegen.
Für Mitglieder rechtsvertretender Leitungsorgane gilt Satz 2 ungeachtet des Kontakts zu Min-
derjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen immer. Das rechtsvertretende Lei-
tungsorgan entscheidet in allen anderen Fällen, ob nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts
zu den genannten Personengruppen ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist.

§ 4 AVO zum Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
(1) Das jeweilige Leitungsorgan ist verantwortlich für die Anforderung von und Einsichtnahme
in die erweiterten Führungszeugnisse der Mitarbeitenden entsprechend den Regelungen des
KGSsG, soweit dies nicht ohnehin einer Stelle (z. B. Kreiskirchenamt, Landeskirchenamt) im
Rahmen der allgemeinen Personalverwaltung obliegt.
(2) Hängt die Pflicht, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, von Art, Dauer und Intensität
des Kontaktes zu Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen ab, entscheidet
darüber das Leitungsorgan.
(3) Das Leitungsorgan legt fest, wie und ab wann in den einzelnen Arbeitsbereichen die nicht be-
ruflich Mitarbeitenden erfasst und wie personelle Veränderungen aufgenommen werden. Die An-
forderung erweiterter Führungszeugnisse und die Einsichtnahme werden beruflich Mitarbeiten-
den übertragen.
(4) Bezüglich der Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse dürfen bei beruflich Be-
schäftigten nur der Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das Da-
tum des Führungszeugnisses und die Information, ob die das Führungszeugnis betreffende Per-
son wegen einer Straftat nach § 5 Absatz 1 Nr. 1 KGSsG rechtskräftig verurteilt worden ist, ge-
speichert werden. Bei ehrenamtlich Tätigen dürfen diese erhobenen Daten nur verarbeitet wer-
den, soweit dies zum Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnah-
me in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind spätestens drei Monate
nach der Beendigung der Tätigkeit zu löschen. Weiter gehende staatliche oder kirchliche Best-
immungen bleiben unberührt.

Artikel 38 (Auszug) 
(1) Wer mit einem Mitglied des Presbyteriums verheiratet, verschwistert, in gerader Linie verwandt oder
im ersten Grade verschwägert ist, kann nicht Mitglied des Presbyteriums sein. 2Bei Mitgliedern, die dem
Presbyterium kraft Amtes angehören, kann das Landeskirchenamt nach Anhörung der Beteiligten und
des Kreissynodalvorstandes Ausnahmen zulassen.
(2) Werden Personen nach Absatz 1 Satz 1 bei Wahlen zum Presbyterium zugleich gewählt, tritt diejeni-
ge in das Presbyterium ein, die die meisten Stimmen erhalten hat.

§ 1589 BGB / Verwandtschaft (Auszug)
Personen, deren eine von der anderen abstammt, sind in gerader Linie verwandt. Personen, die 
nicht in gerader Linie verwandt sind, aber von derselben dritten Person abstammen, sind in der 
Seitenlinie verwandt. Der Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermit-
telnden Geburten. 

Anm.: Im Fall von Satz 1 (z.B. beim Verhältnis Kind zu Mutter/Vater) ist eine Mitglied-
schaft im Presbyterium nicht möglich! Im Fall von Satz 2 (z.B. beim Verhältnis Schwester 
zu Bruder) ist eine Mitgliedschaft im Presbyterium ebenfalls nicht möglich, da sie zwar 
nicht in gerader Linie verwandt, aber verschwistert sind. Gleiches gilt bei Halbgeschwis-
tern. 

§ 1590 BGB / Schwägerschaft (Auszug)
(1) Die Verwandten eines Ehegatten sind mit dem anderen Ehegatten verschwägert. Die Linie
und der Grad der Schwägerschaft bestimmen sich nach der Linie und dem Grade der sie vermit-
telnden Verwandtschaft.
(2) Die Schwägerschaft dauert fort, auch wenn die Ehe, durch die sie begründet wurde, aufge-
löst ist.

Anm.: Verschwägert im ersten Grad sind die Schwiegereltern zu den Schwiegerkindern (ei-
ne Mitgliedschaft im Presbyterium ist nicht möglich). Eine Schwägerschaft im zweiten 
Grad besteht z.B. zum Ehepartner des Enkelkindes (eine Mitgliedschaft im Presbyterium ist 
möglich). 
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Siehe auch: Übersicht „Verwandtschaft und Schwägerschaft aus Sicht der Presbyterin/des Presbyters“ 

Artikel 39 
Personen, die in einem entgeltlichen Beschäftigungsverhältnis bei einer Kirchengemeinde oder einem 
Kirchenkreis oder kirchlichem Verband stehen, dem die Kirchengemeinde angehört, können nicht Pres-
byterinnen und Presbyter dieser Kirchengemeinde sein. Das Landeskirchenamt kann Ausnahmen zulas-
sen. 

2. Eine Ausnahmegenehmigung gem. Art. 39 S. 2 KO kommt nur dort in Betracht, wo im
Einzelfall trotz der einschlägigen dienstrechtlichen Bindungen die Gefahr einer Inte-
ressenkollision erheblich geringer einzuschätzen ist als im Regelfall. Kriterien hierfür
sind z.B. der monatliche Bruttoverdienst, der Stellenumfang (wöchentliche Arbeitsstun-
denzahl) und die Art der Tätigkeit.

3. Anträge auf Ausnahmegenehmigungen (Anlage D) sind so rechtzeitig an das Landes-
kirchenamt zu stellen, dass die Entscheidungen bis spätestens zur Erstellung des ein-
heitlichen Wahlvorschlages vorliegen können.

4. Gemeindeglieder, die im Verlauf der folgenden Amtszeit das 75. Lebensjahr vollenden,
sind wählbar.

5. Artikel 36 Kirchenordnung und § 2 Absatz 1 Satz 2 Kirchenwahlgesetz sehen eine Al-
tersbegrenzung für das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters vor. Kandidatinnen
und Kandidaten dürfen am Wahltag bzw. am Tag der Amtseinführung das 75. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Somit wäre bei den Kandidatenvorschlägen darauf zu
achten, dass nur Personen aufgestellt werden, die erst nach der Einführung in ihr Amt
75 Jahre alt werden.

Zu § 2 Abs. 2: 

1. Vom Presbyteramt ausgenommen sind grundsätzlich alle Ordinierten (vgl. Art. 219 ff.
KO). Besonders begründete Einzelfälle, in denen das Landeskirchenamt eine Ausnahme
zulassen kann, liegen beim Kreis der ordinierten Professorinnen und Professoren der
evangelischen Theologie vor.

2. Eine Ausnahmeregelung für in den Ruhestand versetzte ordinierte Mitglieder des Lan-
deskirchenamtes, Pfarrerinnen und Pfarrer i.R. sowie Predigerinnen und Prediger i.R.
kann nicht erteilt werden (Beschluss des Landeskirchenamtes vom 24.10.1995).

3. Anträge auf Ausnahmegenehmigungen sind so rechtzeitig an das Landeskirchenamt zu
stellen, dass die Entscheidungen bis spätestens zur Erstellung des einheitlichen Wahl-
vorschlages vorliegen können.

§ 3
Amtszeit 

Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters wird auf die Dauer von vier Jahren übertra-
gen, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. Wiederwahl ist zulässig. 

Zu § 3: 

1. Im Falle der Neubildung eines Presbyteriums außerhalb des turnusmäßigen Wahlver-
fahrens kann eine verkürzte Amtszeit gegeben sein (vgl. § 4).

2. Der vorzeitige Ablauf des Amtes einer Presbyterin oder eines Presbyters richtet sich
u.a. nach den Bestimmungen des Art. 42 KO:

(2) Für ehrenamtlich Tätige gilt Absatz 1 entsprechend.
(3) Mitarbeitende müssen bei der Anstellung ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bun-
deszentralregistergesetz (BZRG) in der jeweils geltenden Fassung und nach der Anstellung in 
regelmäßigen Abständen von längstens fünf Jahren vorlegen. Soweit sie ehrenamtlich tätig sind, 
müssen sie das erweiterte Führungszeugnis abhängig von Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
mit Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen in gleicher Weise vorlegen. 
Für Mitglieder rechtsvertretender Leitungsorgane gilt Satz 2 ungeachtet des Kontakts zu Min-
derjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen immer. Das rechtsvertretende Lei-
tungsorgan entscheidet in allen anderen Fällen, ob nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
zu den genannten Personengruppen ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen ist.

§ 4 AVO zum Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
(1) Das jeweilige Leitungsorgan ist verantwortlich für die Anforderung von und Einsichtnahme 
in die erweiterten Führungszeugnisse der Mitarbeitenden entsprechend den Regelungen des 
KGSsG, soweit dies nicht ohnehin einer Stelle (z. B. Kreiskirchenamt, Landeskirchenamt) im 
Rahmen der allgemeinen Personalverwaltung obliegt.
(2) Hängt die Pflicht, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, von Art, Dauer und Intensität 
des Kontaktes zu Minderjährigen und Volljährigen in Abhängigkeitsverhältnissen ab, entscheidet 
darüber das Leitungsorgan.
(3) Das Leitungsorgan legt fest, wie und ab wann in den einzelnen Arbeitsbereichen die nicht be-
ruflich Mitarbeitenden erfasst und wie personelle Veränderungen aufgenommen werden. Die An-
forderung erweiterter Führungszeugnisse und die Einsichtnahme werden beruflich Mitarbeiten-
den übertragen.
(4) Bezüglich der Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse dürfen bei beruflich Be-
schäftigten nur der Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das Da-
tum des Führungszeugnisses und die Information, ob die das Führungszeugnis betreffende Per-
son wegen einer Straftat nach § 5 Absatz 1 Nr. 1 KGSsG rechtskräftig verurteilt worden ist, ge-
speichert werden. Bei ehrenamtlich Tätigen dürfen diese erhobenen Daten nur verarbeitet wer-
den, soweit dies zum Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnah-
me in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind spätestens drei Monate 
nach der Beendigung der Tätigkeit zu löschen. Weiter gehende staatliche oder kirchliche Best-
immungen bleiben unberührt.

Artikel 38 (Auszug)
(1) Wer mit einem Mitglied des Presbyteriums verheiratet, verschwistert, in gerader Linie verwandt oder 
im ersten Grade verschwägert ist, kann nicht Mitglied des Presbyteriums sein. 2Bei Mitgliedern, die dem 
Presbyterium kraft Amtes angehören, kann das Landeskirchenamt nach Anhörung der Beteiligten und 
des Kreissynodalvorstandes Ausnahmen zulassen.
(2) Werden Personen nach Absatz 1 Satz 1 bei Wahlen zum Presbyterium zugleich gewählt, tritt diejeni-
ge in das Presbyterium ein, die die meisten Stimmen erhalten hat.

§ 1589 BGB / Verwandtschaft (Auszug)
Personen, deren eine von der anderen abstammt, sind in gerader Linie verwandt. Personen, die 
nicht in gerader Linie verwandt sind, aber von derselben dritten Person abstammen, sind in der 
Seitenlinie verwandt. Der Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermit-
telnden Geburten.

Anm.: Im Fall von Satz 1 (z.B. beim Verhältnis Kind zu Mutter/Vater) ist eine Mitglied-
schaft im Presbyterium nicht möglich! Im Fall von Satz 2 (z.B. beim Verhältnis Schwester
zu Bruder) ist eine Mitgliedschaft im Presbyterium ebenfalls nicht möglich, da sie zwar
nicht in gerader Linie verwandt, aber verschwistert sind. Gleiches gilt bei Halbgeschwis-
tern.

§ 1590 BGB / Schwägerschaft (Auszug)
(1) Die Verwandten eines Ehegatten sind mit dem anderen Ehegatten verschwägert. Die Linie 
und der Grad der Schwägerschaft bestimmen sich nach der Linie und dem Grade der sie vermit-
telnden Verwandtschaft.
(2) Die Schwägerschaft dauert fort, auch wenn die Ehe, durch die sie begründet wurde, aufge-
löst ist.

Anm.: Verschwägert im ersten Grad sind die Schwiegereltern zu den Schwiegerkindern (ei-
ne Mitgliedschaft im Presbyterium ist nicht möglich). Eine Schwägerschaft im zweiten 
Grad besteht z.B. zum Ehepartner des Enkelkindes (eine Mitgliedschaft im Presbyterium ist 
möglich).

27



Artikel 42 (Auszug) 
(1) Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters erlischt vor Ablauf der Amtszeit, wenn die Voraus-
setzungen für die Übertragung nach Artikel 36 nicht mehr gegeben sind. Dies wird durch das Presby-
terium festgestellt. Gegen die Feststellung ist binnen zwei Wochen Einspruch beim Kreissynodalvorstand
zulässig. Er entscheidet endgültig.
(2) Die Niederlegung des Amtes vor Ablauf der Amtszeit ist dem Presbyterium gegenüber schriftlich zu
erklären. Die Erklärung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei der Vorsitzenden oder dem Vorsitzen-
den wirksam. Sie kann bis zum Ablauf dieser Frist schriftlich zurückgenommen werden. Mit dem Wirk-
samwerden der Erklärung erlischt die Mitgliedschaft im Presbyterium.

3. Die Amtszeit kann durch Amtsniederlegung enden. Art. 42 Abs. 2 KO lässt die Angabe
eines bestimmten Datums, zu dem das Ausscheiden aus dem Presbyterium erfolgen soll,
nicht zu (Beschluss des Landeskirchenamtes vom 17.12.1996). Erklärt eine Presbyterin
oder ein Presbyter die Amtsniederlegung unter Angabe einer Zeitbestimmung, so han-
delt es sich lediglich um eine Rücktrittsankündigung; die Niederlegung des Amtes selbst
muss gem. Art. 42 Abs. 2 KO erklärt werden.

4. Endet eine Gemeindegliedschaft wegen eines Umzugs des Gemeindegliedes, so endet
auch die Mitgliedschaft im Presbyterium, sofern nicht rechtzeitig ein Antrag auf Fort-
setzung der Gemeindegliedschaft gem. § 3 des Kirchengesetzes zur Regelung der Ge-
meindegliedschaft in besonderen Fällen oder aufgrund des Kirchengesetzes zur Ver-
einbarung über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen zwischen den Gliedkir-
chen der Evangelischen Kirche in Deutschland gestellt wird.

§ 4
Amtszeit bei der Neubildung eines Presbyteriums 

Wird ein Presbyterium außerhalb eines turnusmäßigen Wahlverfahrens neu gebildet, schei-
den die Gewählten zur nächsten turnusmäßigen Wahl aus dem Amt. 

§ 5
Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 

(1) Die Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter (Stellen) beträgt

a) in Kirchengemeinden mit nicht mehr als 1.000 Gemeindegliedern mindestens vier,
b) in Kirchengemeinden mit mehr als 1.000 bis 4.000 Gemeindegliedern mindestens

sechs,
c) in Kirchengemeinden mit mehr als 4.000 Gemeindegliedern mindestens acht.

In Kirchengemeinden mit mehr als 4.000 Gemeindegliedern erhöht sich die Zahl der 
Presbyterinnen und Presbyter für jede weiteren 4.000 Gemeindeglieder um mindestens 
zwei. 

(2) Veränderungen der Gemeindegliederzahl sind in ihren Auswirkungen auf die Zahl der
Stellen erst im Rahmen der folgenden Wahl der Presbyterinnen und Presbyter zu berücksich-
tigen.
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Zu § 5 Abs. 1: 

1. Entsprechend der Gemeindegliederzahl beträgt die Mindestzahl der Stellen:

Gemeindegliederzahl Mindeststellenzahl 
< 1.000 4 
1.001 bis 4.000 6 
4.001 bis 8.000 8 
8.001 bis 12.000 10 
12.001 bis 16.000 12 
16.001 bis 20.000 14 
20.001 bis 24.000 16 

2. Enthält die Gemeindesatzung Regelungen zur Anzahl der Stellen, sind diese zwingend zu
berücksichtigen. Gegebenenfalls ist die Gemeindesatzung rechtzeitig zur nächsten Kir-
chenwahl zu ändern.

Zu § 5 Abs. 2: 

Siehe Erläuterungen zu § 6. 

§ 6
Veränderung der Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter 

Das Presbyterium kann mit Wirkung für die nächste Wahl der Presbyterinnen und Presbyter 
eine Veränderung der Zahl der Stellen beschließen. Der Beschluss bedarf der Genehmigung 
des Kreissynodalvorstandes. Die Genehmigung muss bei Beginn des Wahlvorschlagsverfah-
rens vorliegen. § 5 Abs. 1 bleibt unberührt. 

Zu § 6: 

Mit einer Veränderung der Zahl der Presbyteriumsstellen darf deren Mindestzahl gemäß § 
5 Abs. 1 nicht unterschritten werden. Entsprach die Zahl der Presbyterstellen bislang der 
Mindestzahl nach § 5 Abs. 1 und wird sie aufgrund der Veränderung der Gemeindeglieder-
zahl nur angepasst, bedarf es keiner Genehmigung dieses Beschlusses durch den Kreissy-
nodalvorstand (vgl. § 6 Satz 4). 

§ 7
Feststellung der Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter 

Das Presbyterium hat bis zum Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens durch Beschluss die 
Zahl der Stellen festzustellen. Maßgeblich ist die Zahl der Gemeindeglieder zum Zeitpunkt 
dieser Beschlussfassung. 

Zu § 7: 

1. Die Gemeindegliederzahl ist unmittelbar vor der Beschlussfassung anhand des kirch-
lichen Meldewesens zu ermitteln.

2. Auch wenn die Zahl der Presbyteriumsstellen nicht verändert werden soll, ist die Zahl
bis zu dem im Terminplan genannten Datum dem KSV zur Kenntnis zu geben.

Artikel 42 (Auszug)
(1) Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters erlischt vor Ablauf der Amtszeit, wenn die Voraus-
setzungen für die Übertragung nach Artikel 36 nicht mehr gegeben sind. Dies wird durch das Presby-
terium festgestellt. Gegen die Feststellung ist binnen zwei Wochen Einspruch beim Kreissynodalvorstand
zulässig. Er entscheidet endgültig.
(2) Die Niederlegung des Amtes vor Ablauf der Amtszeit ist dem Presbyterium gegenüber schriftlich zu 
erklären. Die Erklärung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei der Vorsitzenden oder dem Vorsitzen-
den wirksam. Sie kann bis zum Ablauf dieser Frist schriftlich zurückgenommen werden. Mit dem Wirk-
samwerden der Erklärung erlischt die Mitgliedschaft im Presbyterium.

3. Die Amtszeit kann durch Amtsniederlegung enden. Art. 42 Abs. 2 KO lässt die Angabe 
eines bestimmten Datums, zu dem das Ausscheiden aus dem Presbyterium erfolgen soll, 
nicht zu (Beschluss des Landeskirchenamtes vom 17.12.1996). Erklärt eine Presbyterin 
oder ein Presbyter die Amtsniederlegung unter Angabe einer Zeitbestimmung, so han-
delt es sich lediglich um eine Rücktrittsankündigung; die Niederlegung des Amtes selbst 
muss gem. Art. 42 Abs. 2 KO erklärt werden.

4. Endet eine Gemeindegliedschaft wegen eines Umzugs des Gemeindegliedes, so endet 
auch die Mitgliedschaft im Presbyterium, sofern nicht rechtzeitig ein Antrag auf Fort-
setzung der Gemeindegliedschaft gem. § 3 des Kirchengesetzes zur Regelung der Ge-
meindegliedschaft in besonderen Fällen oder aufgrund des Kirchengesetzes zur Ver-
einbarung über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen zwischen den Gliedkir-
chen der Evangelischen Kirche in Deutschland gestellt wird.

§ 4
Amtszeit bei der Neubildung eines Presbyteriums

Wird ein Presbyterium außerhalb eines turnusmäßigen Wahlverfahrens neu gebildet, schei-
den die Gewählten zur nächsten turnusmäßigen Wahl aus dem Amt.

§ 5
Zahl der Presbyterinnen und Presbyter

(1) Die Zahl der Stellen der Presbyterinnen und Presbyter (Stellen) beträgt

a) in Kirchengemeinden mit nicht mehr als 1.000 Gemeindegliedern mindestens vier,
b) in Kirchengemeinden mit mehr als 1.000 bis 4.000 Gemeindegliedern mindestens

sechs,
c) in Kirchengemeinden mit mehr als 4.000 Gemeindegliedern mindestens acht.

In Kirchengemeinden mit mehr als 4.000 Gemeindegliedern erhöht sich die Zahl der
Presbyterinnen und Presbyter für jede weiteren 4.000 Gemeindeglieder um mindestens
zwei.

(2) Veränderungen der Gemeindegliederzahl sind in ihren Auswirkungen auf die Zahl der 
Stellen erst im Rahmen der folgenden Wahl der Presbyterinnen und Presbyter zu berücksich-
tigen.
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§ 8
Wahlbezirke, Stimmbezirke 

(1) Das Presbyterium kann die Kirchengemeinde in Wahlbezirke einteilen. Bei einer Eintei-
lung in Wahlbezirke hat das Presbyterium zu beschließen, ob in den Wahlbezirken nach einer
Gesamtvorschlagsliste oder nach Wahlbezirksvorschlagslisten gewählt werden soll.

(2) Beschlüsse über die Einteilung in Wahlbezirke sowie über die Veränderung oder Aufhe-
bung bestehender Wahlbezirke bedürfen der Genehmigung des Kreissynodalvorstandes. Die
Genehmigung ist so rechtzeitig einzuholen, dass sie bei Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens
vorliegt. Beschlüsse darüber, ob die Wahl nach einer Gesamtvorschlagsliste oder wahlbe-
zirksweise durchgeführt werden soll, sind dem Kreissynodalvorstand anzuzeigen.

(3) In großen oder ausgedehnten Gemeinden oder Wahlbezirken kann die Wahl in mehreren
Stimmbezirken stattfinden. Bei einer Einteilung in Wahlbezirke bildet jeder Wahlbezirk
mindestens einen Stimmbezirk. Die Beschlüsse über die Einteilung in Stimmbezirke sind dem
Kreissynodalvorstand mitzuteilen.

Zu § 8 Abs. 1: 

1. Wahlbezirke sind räumlich abgegrenzte Wahlgebiete, in die alle wahlberechtigten Ge-
meindeglieder der Kirchengemeinde zugeordnet werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass Gemeindeglieder mit einer Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen eindeutig ei-
nem Wahlbezirk zugeordnet werden.

2. Hat das Presbyterium beschlossen, dass in den Wahlbezirken nach einer Gesamtvor-
schlagsliste gewählt werden soll, können die wahlberechtigten Gemeindeglieder neben
den Kandidatinnen und Kandidaten aus ihrem Wahlbezirk auch Kandidatinnen und
Kandidaten aus anderen Wahlbezirken ihrer Kirchengemeinde wählen.

3. Wird in der Kirchengemeinde wahlbezirksweise nach Wahlbezirksvorschlagslisten ge-
wählt, können die wahlberechtigten Gemeindeglieder nur Kandidatinnen und Kandida-
ten für den Wahlbezirk wählen, in dem sie selbst wahlberechtigt sind.

4. Enthält die Gemeindesatzung Regelungen zur Einteilung des Gemeindegebiets in Wahl-
bezirke, sind diese zwingend zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist die Gemeindesat-
zung rechtzeitig zur nächsten Kirchenwahl zu ändern.

Zu § 8 Abs. 2: 

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich, wenn bestehende Wahlbezirke nicht verändert 
werden. Die Zuordnung neuer Straßen innerhalb bestehender Wahlbezirke stellt keine Ver-
änderung dar. 

Zu § 8 Abs. 3: 

1. Die Einteilung des Wahlgebiets in Stimmbezirke dient lediglich dazu, die Durchführung
der Wahlhandlung zu erleichtern. Eigenständige Wahlvorschläge für die Ebene der
Stimmbezirke sind nicht möglich.

2. Werden Stimmbezirke eingerichtet, siehe Erläuterungen zu § 19 Abs. 1 (Nr. 4).
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§ 9
Termine 

Der zeitliche Ablauf des turnusmäßigen Wahlvorschlags- und Wahlverfahrens richtet sich 
nach einem Terminplan, der nach den Vorgaben dieses Gesetzes vom Landeskirchenamt 
aufzustellen und mindestens drei Monate vor Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens im 
Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu machen ist. Bei einem Wahlvorschlags- und Wahlverfah-
ren außerhalb des Turnus wird der Terminplan vom Kreissynodalvorstand aufgestellt und in 
der Kirchengemeinde in ortsüblicher Weise bekannt gemacht. 

Zu § 9: 

Der Terminplan ist eine gesetzliche Vorgabe und daher für alle Beteiligten verbindlich. 

§ 10
Beschwerde 

(1) Soweit in diesem Gesetz die Beschwerde zugelassen ist, entscheidet über sie der Kreis-
synodalvorstand oder ein von ihm eingesetzter Wahlausschuss. Dem Wahlausschuss gehören
die Superintendentin oder der Superintendent sowie zwei Mitglieder des Kreis-
synodalvorstandes an.

(2) Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe der Gründe binnen einer Frist von fünf
Werktagen nach Abkündigung beim Presbyterium oder beim Kreissynodalvorstand ein-
zulegen.

(3) Auf das Beschwerderecht und die Bestimmung von Absatz 2 ist in der Abkündigung hin-
zuweisen.

(4) Vor der Entscheidung sollen die Betroffenen und das Presbyterium gehört werden. Die
Entscheidung ist schriftlich zu begründen. Sie ist endgültig.

Zu § 10 Abs. 1: 

Gibt der Kreissynodalvorstand oder der von ihm eingesetzte Wahlausschuss einer Be-
schwerde statt, hat er zugleich die erforderlichen Anordnungen hinsichtlich der Rechtsfol-
gen für das Wahlverfahren zu treffen. Dies kann ggf. die Wiederholung bestimmter Verfah-
rensabschnitte einschließen. 

Zu § 10 Abs. 2: 

Die Frist für Beschwerden gegen den Inhalt der Wahlverzeichnisse beträgt abweichend ei-
ne Woche (siehe hierzu § 20 i.V.m. § 19 Abs. 5). 

Zu § 10 Abs. 4: 

Die Entscheidung des Kreissynodalvorstandes oder des von ihm eingesetzte Wahlausschuss 
kann mittels einfachen Briefes bekannt gegeben werden. 

§ 8
Wahlbezirke, Stimmbezirke

(1) Das Presbyterium kann die Kirchengemeinde in Wahlbezirke einteilen. Bei einer Eintei-
lung in Wahlbezirke hat das Presbyterium zu beschließen, ob in den Wahlbezirken nach einer 
Gesamtvorschlagsliste oder nach Wahlbezirksvorschlagslisten gewählt werden soll.

(2) Beschlüsse über die Einteilung in Wahlbezirke sowie über die Veränderung oder Aufhe-
bung bestehender Wahlbezirke bedürfen der Genehmigung des Kreissynodalvorstandes. Die 
Genehmigung ist so rechtzeitig einzuholen, dass sie bei Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens 
vorliegt. Beschlüsse darüber, ob die Wahl nach einer Gesamtvorschlagsliste oder wahlbe-
zirksweise durchgeführt werden soll, sind dem Kreissynodalvorstand anzuzeigen.

(3) In großen oder ausgedehnten Gemeinden oder Wahlbezirken kann die Wahl in mehreren 
Stimmbezirken stattfinden. Bei einer Einteilung in Wahlbezirke bildet jeder Wahlbezirk
mindestens einen Stimmbezirk. Die Beschlüsse über die Einteilung in Stimmbezirke sind dem 
Kreissynodalvorstand mitzuteilen.

Zu § 8 Abs. 1:

1. Wahlbezirke sind räumlich abgegrenzte Wahlgebiete, in die alle wahlberechtigten Ge-
meindeglieder der Kirchengemeinde zugeordnet werden. Dabei ist darauf zu achten, 
dass Gemeindeglieder mit einer Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen eindeutig ei-
nem Wahlbezirk zugeordnet werden.

2. Hat das Presbyterium beschlossen, dass in den Wahlbezirken nach einer Gesamtvor-
schlagsliste gewählt werden soll, können die wahlberechtigten Gemeindeglieder neben 
den Kandidatinnen und Kandidaten aus ihrem Wahlbezirk auch Kandidatinnen und 
Kandidaten aus anderen Wahlbezirken ihrer Kirchengemeinde wählen.

3. Wird in der Kirchengemeinde wahlbezirksweise nach Wahlbezirksvorschlagslisten ge-
wählt, können die wahlberechtigten Gemeindeglieder nur Kandidatinnen und Kandida-
ten für den Wahlbezirk wählen, in dem sie selbst wahlberechtigt sind.

4. Enthält die Gemeindesatzung Regelungen zur Einteilung des Gemeindegebiets in Wahl-
bezirke, sind diese zwingend zu berücksichtigen. Gegebenenfalls ist die Gemeindesat-
zung rechtzeitig zur nächsten Kirchenwahl zu ändern. 

Zu § 8 Abs. 2:

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich, wenn bestehende Wahlbezirke nicht verändert 
werden. Die Zuordnung neuer Straßen innerhalb bestehender Wahlbezirke stellt keine Ver-
änderung dar.

Zu § 8 Abs. 3:

1. Die Einteilung des Wahlgebiets in Stimmbezirke dient lediglich dazu, die Durchführung 
der Wahlhandlung zu erleichtern. Eigenständige Wahlvorschläge für die Ebene der 
Stimmbezirke sind nicht möglich.

2. Werden Stimmbezirke eingerichtet, siehe Erläuterungen zu § 19 Abs. 1 (Nr. 4).
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§ 11
Sonderbestimmungen für Abkündigungen 

In Gemeinden, in denen nicht regelmäßig sonntags an jeder Predigtstätte ein Gottesdienst 
stattfindet, hat das Presbyterium vor Beginn des Wahlverfahrens durch Beschluss festzule-
gen, an welcher Gottesdienststätte die Abkündigungen erfolgen, durch die nach diesem Gesetz 
Fristen in Lauf gesetzt werden. Der Beschluss bedarf der Zustimmung des Kreissynodalvor-
standes. Er ist in den Gemeinde- und Bezirksversammlungen bekannt zu geben. 

Zu § 11: 

Sofern der Beschluss des Presbyteriums über die Festlegung, an welcher Gottesdienststätte 
die Abkündigung erfolgen sollen, erst in der Gemeinde- oder Bezirksversammlung gem. § 
13 bekannt gegeben werden soll, muss vor Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens, also vor 
der Gemeindeversammlung, eine entsprechende Bekanntgabe an allen Predigtstätten er-
folgen. 

B. Wahlvorschlagsverfahren

§ 12
Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens 

(1) Das Wahlvorschlagsverfahren beginnt mit einer Gemeindeversammlung. Hierzu sind alle
wahlberechtigten Gemeindeglieder einzuladen.

(2) Die Einladung zur Gemeindeversammlung ist an den beiden vorausgehenden Sonntagen
im Gottesdienst abzukündigen. Daneben soll das Presbyterium die Einladung auch in anderer
geeigneter Weise bekannt geben.

Zu § 12: 

Das Wahlvorschlagsverfahren ist dem eigentlichen Wahlverfahren vorgeschaltet. In dem 
Wahlvorschlagsverfahren stellt sich heraus, ob es so viele Kandidatinnen und Kandidaten 
gibt, dass es zu einer Wahlhandlung kommt. Erst wenn feststeht, dass es eine Wahlhand-
lung geben wird, schließt sich das Wahlverfahren mit dem Auslegen der Wahlverzeichnisse 
und der Wahlhandlung am Wahlsonntag an. 

§ 13
Gemeindeversammlung 

(1) In der Gemeindeversammlung unterrichtet das Presbyterium die wahlberechtigten Ge-
meindeglieder über die Bedeutung des Amtes einer Presbyterin oder eines Presbyters, die Vo-
raussetzungen für die Übernahme, die Zahl der Stellen und den weiteren Gang des Verfah-
rens.

(2) Die wahlberechtigten Gemeindeglieder sind aufzufordern, bis zu dem im Terminplan fest-
gelegten Zeitpunkt Wahlvorschläge einzureichen. Die Zahl der Wahlvorschläge soll die Zahl
der Stellen übersteigen. Auf Diversität hinsichtlich des Geschlechts, Alters und Berufs ist hin-
zuwirken.
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(3) Über die Gemeindeversammlung ist eine Niederschrift nach amtlichem Muster an-
zufertigen, in der die wesentlichen Förmlichkeiten zu vermerken sind. Die Niederschrift soll
gemäß Artikel 69 Abs. 2 Satz 1 der Kirchenordnung unterzeichnet werden, sie ist jedoch zu-
mindest von einem Mitglied des Presbyteriums und zwei wahlberechtigten Gemeindegliedern
zu unterzeichnen.

(4) Sind Wahlbezirke gebildet und soll die Wahl nach Wahlbezirksvorschlägen erfolgen, tre-
ten Bezirksversammlungen an die Stelle der Gemeindeversammlung. Die Absätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend.

Zu § 13 Abs. 1: 

Die Gemeindeversammlung (Art. 75 KO) soll in einer der beiden im Terminplan vorgese-
henen Wochen stattfinden. In Ausnahmefällen können die beiden Abkündigungen zur Ge-
meindeversammlung und die Gemeindeversammlung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen; 
hierüber ist der Kreissynodalvorstand frühzeitig zu informieren.  
Eine Verschiebung der Gemeindeversammlung „nach hinten“ ist dagegen nicht möglich, 
da dies eine Verschiebung aller weiteren Verfahrensschritte zur Folge hätte. 

Zu § 13 Abs. 2: 

Für die Abgabe der Wahlvorschläge ist kein starres Zeitfenster festgelegt. Einzige Termin-
planvorgabe ist, dass die Wahlvorschläge bis zum 05.12.2023 abgegeben sein müssen. 

§ 14
Wahlvorschläge 

Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann bis zu dem im Terminplan festgelegten Zeitpunkt 
schriftlich Wahlvorschläge beim Presbyterium einreichen. Ein Wahlvorschlag muss von min-
destens fünf Gemeindegliedern unterzeichnet sein, die zum Zeitpunkt der Feststellung der 
Wahlvorschläge die Voraussetzungen nach § 1 erfüllen. Die schriftliche Zustimmungs-
erklärung des vorgeschlagenen Gemeindegliedes muss beigefügt sein. 

Zu § 14: 

1. Soll in der Kirchengemeinde wahlbezirksweise gewählt werden, können auch Gemein-
deglieder aus anderen Wahlbezirken der Kirchengemeinde für den eigenen Wahlbezirk
vorgeschlagen werden (vgl. Rundschreiben Nr. 1/2023).

2. Zur Vorschlagsfrist vgl. Erläuterungen zu § 13 Abs. 2.

3. Mit der schriftlichen Zustimmungserklärung muss auch die Bereitschaft zur Vorlage ei-
nes erweiterten Führungszeugnisses erklärt werden.

4. Entsprechend staatlicher Wahlbestimmungen muss die oder der Vorschlagende die
Wahlberechtigung zum Zeitpunkt des Vorschlags haben. Stellt sich beim späteren Aus-
liegen der Wahlverzeichnisse heraus, dass die oder der Vorschlagende dort nicht mehr
verzeichnet ist (z.B. aufgrund zwischenzeitlichen Wegzugs), ist dies für den Wahlvor-
schlag unschädlich, da die Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Erstellung des einheitli-
chen Wahlvorschlages erfüllt waren.

§ 11
Sonderbestimmungen für Abkündigungen

In Gemeinden, in denen nicht regelmäßig sonntags an jeder Predigtstätte ein Gottesdienst 
stattfindet, hat das Presbyterium vor Beginn des Wahlverfahrens durch Beschluss festzule-
gen, an welcher Gottesdienststätte die Abkündigungen erfolgen, durch die nach diesem Gesetz
Fristen in Lauf gesetzt werden. Der Beschluss bedarf der Zustimmung des Kreissynodalvor-
standes. Er ist in den Gemeinde- und Bezirksversammlungen bekannt zu geben.

Zu § 11:

Sofern der Beschluss des Presbyteriums über die Festlegung, an welcher Gottesdienststätte 
die Abkündigung erfolgen sollen, erst in der Gemeinde- oder Bezirksversammlung gem. § 
13 bekannt gegeben werden soll, muss vor Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens, also vor 
der Gemeindeversammlung, eine entsprechende Bekanntgabe an allen Predigtstätten er-
folgen.

B. Wahlvorschlagsverfahren

§ 12
Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens

(1) Das Wahlvorschlagsverfahren beginnt mit einer Gemeindeversammlung. Hierzu sind alle
wahlberechtigten Gemeindeglieder einzuladen.

(2) Die Einladung zur Gemeindeversammlung ist an den beiden vorausgehenden Sonntagen 
im Gottesdienst abzukündigen. Daneben soll das Presbyterium die Einladung auch in anderer 
geeigneter Weise bekannt geben.

Zu § 12:

Das Wahlvorschlagsverfahren ist dem eigentlichen Wahlverfahren vorgeschaltet. In dem 
Wahlvorschlagsverfahren stellt sich heraus, ob es so viele Kandidatinnen und Kandidaten 
gibt, dass es zu einer Wahlhandlung kommt. Erst wenn feststeht, dass es eine Wahlhand-
lung geben wird, schließt sich das Wahlverfahren mit dem Auslegen der Wahlverzeichnisse 
und der Wahlhandlung am Wahlsonntag an.

§ 13
Gemeindeversammlung

(1) In der Gemeindeversammlung unterrichtet das Presbyterium die wahlberechtigten Ge-
meindeglieder über die Bedeutung des Amtes einer Presbyterin oder eines Presbyters, die Vo-
raussetzungen für die Übernahme, die Zahl der Stellen und den weiteren Gang des Verfah-
rens.

(2) Die wahlberechtigten Gemeindeglieder sind aufzufordern, bis zu dem im Terminplan fest-
gelegten Zeitpunkt Wahlvorschläge einzureichen. Die Zahl der Wahlvorschläge soll die Zahl 
der Stellen übersteigen. Auf Diversität hinsichtlich des Geschlechts, Alters und Berufs ist hin-
zuwirken.
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§ 15
Ergänzung der Wahlvorschläge durch den Kreissynodalvorstand 

Sind weniger Wahlvorschläge eingegangen, als Stellen zu besetzen sind, so hat das Pres-
byterium den Kreissynodalvorstand unverzüglich zu unterrichten. Der Kreissynodalvorstand 
soll nach Anhörung des Presbyteriums die Wahlvorschläge bis zur Zahl der zu besetzenden 
Stellen ergänzen. 

§ 16
Feststellung der Wahlvorschläge 

(1) Das Presbyterium prüft die nach § 14 und § 15 eingegangenen Wahlvorschläge.

(2) Wahlvorschläge, die den gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechen, sind zurückzuwei-
sen. Der Beschluss über die Zurückweisung ist dem vorgeschlagenen Gemeindeglied schrift-
lich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Auf die Möglichkeit der Beschwerde nach Absatz
4 ist hinzuweisen.

(3) Das Presbyterium fasst die den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Wahl-
vorschläge in alphabetischer Reihenfolge zu einem einheitlichen Wahlvorschlag zusammen.
Der beschlussmäßig festgestellte einheitliche Wahlvorschlag wird der Gemeinde durch Ab-
kündigung bekannt gegeben.

(4) Gegen den einheitlichen Wahlvorschlag ist die Beschwerde zulässig. Sie kann von jedem
Gemeindeglied erhoben werden, welches zum Zeitpunkt der Feststellung der Wahlvorschläge
die Voraussetzungen des § 1 erfüllt hat. Mit der Beschwerde gegen den einheitlichen Wahl-
vorschlag kann auch die Zurückweisung von Wahlvorschlägen gerügt werden.

(5) Nach dem Ablauf der Beschwerdefrist, gegebenenfalls nach dem Abschluss der Beschwer-
deverfahren, ist der bestandskräftige Wahlvorschlag der Gemeinde im Gottesdienst durch
Abkündigung bekannt zu geben. Satz 1 gilt für die bestandskräftigen Bezirkswahlvorschläge
entsprechend.

(6) Wurden Wahlbezirke gebildet, gelten die Absätze 3 bis 5 für den Gesamtwahlvorschlag
oder die Bezirkswahlvorschläge entsprechend.

Zu § 16 Abs. 1: 

Wurden Wahlbezirke gebildet, kann ein Gemeindeglied nur in einem Wahlbezirk kandidie-
ren. 

Zu § 16 Abs. 2: 

Wahlvorschläge entsprechen den gesetzlichen Erfordernissen, wenn die Mindestzahl an 
Vorschlagenden (mindestens 5) erreicht ist, die Vorschlagenden zur Abgabe der Wahlvor-
schläge berechtigt sind (vgl. § 14 mit Erläuterungen) und die vorgeschlagenen Gemeinde-
glieder wählbar sind (vgl. §§ 1 und 2 mit Erläuterungen und KO-Bestimmungen).  

Zur Wählbarkeit gehört auch, dass die Vorgeschlagenen, die zu dem Personenkreis des 
Art. 39 KO gehören, spätestens zur Erstellung des Einheitlichen Wahlvorschlags eine ent-
sprechende Ausnahmegenehmigung des Landeskirchenamtes vorweisen können.   
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Zu § 16 Abs. 2 und 3: 

Der Rückweisungsbeschluss gem. Abs. 2 kann mit dem Beschluss zum Einheitlichen Wahl-
vorschlag gem. Abs. 3 verbunden werden.  

Zu § 16 Abs. 1 und 3: 

Hat die Prüfung der eingegangenen Wahlvorschläge ergeben, dass ausreichend viele 
Wahlvorschläge den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, kann unmittelbar nach der 
Prüfung der Einheitliche Wahlvorschlag erstellt und beschlossen werden. 

Zu § 16 Abs. 3: 

Der einheitliche Wahlvorschlag wird durch Presbyteriumsbeschluss zusammengefasst. Bei 
der Beschlussfassung wirken alle Presbyteriumsmitglieder mit, unabhängig von der Frage, 
ob sie selber wieder kandidieren wollen. 

Zu § 16 Abs. 4 und 5: 

1. Zur Beschwerde vgl. § 10.

2. Mit der schriftlich begründeten Entscheidung des Kreissynodalvorstandes bzw. des von
ihm eingesetzten Wahlausschusses über die Beschwerden gegen den einheitlichen
Wahlvorschlag ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen (vgl. § 10 Abs. 4 S. 3).

§ 17
Beendigung des Verfahrens ohne Wahl 

(1) Enthält der einheitliche Wahlvorschlag nicht mehr Vorschläge als Stellen zu besetzen sind,
gelten die Vorgeschlagenen mit Bestandskraft des einheitlichen Wahlvorschlages als gewählt.
Bei der Bekanntgabe des einheitlichen Wahlvorschlages nach § 16 Abs. 3 ist auf diese Rechts-
folge hinzuweisen. An die Stelle der Bekanntgabe des bestandskräftigen einheitlichen Wahl-
vorschlages nach § 16 Abs. 5 tritt die Bekanntgabe des Wahlergebnisses nach § 29.
§ 28 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. Das weitere Verfahren richtet sich nach § 30.

(2) Fallen zwischen der Bekanntgabe des einheitlichen Wahlvorschlages nach § 16 Abs. 3 und
dem Wahltermin so viele Wahlvorschläge weg, dass der einheitliche Wahlvorschlag nicht
mehr Vorschläge enthält als Stellen zu besetzen sind, findet Absatz 1 entsprechende Anwen-
dung. Das Wahlergebnis ist der Gemeinde unverzüglich im Gottesdienst durch Abkündigung
bekannt zu geben.

(3) Wurden Wahlbezirke gebildet, gelten die Absätze 1 und 2 für den Gesamtwahlvorschlag
oder die Bezirkswahlvorschläge entsprechend.

Zu § 17 Abs. 1: 

Vor der Bekanntgabe des Wahlergebnisses - ohne Wahlhandlung - müssen die Vorgeschla-
genen die Annahme der Wahl erklären (vgl. § 28 Abs. 3 mit Erläuterungen). Auch die er-
weiterten Führungszeugnis sollen bis zu diesem Zeitpunkt vorgelegt und nach den entspre-
chenden Vorgaben durch das Presbyterium geprüft sein. Nach der Bekanntgabe ist das 
Wahlvorschlagsverfahren beendet und das Wahlverfahren ruht bis zur Abkündigung des 
Termins der Amtseinführung (vgl. § 29). Zum erw. Führungszeugnis siehe auch Rund-
schreiben Nr. 8/2024. 

§ 15
Ergänzung der Wahlvorschläge durch den Kreissynodalvorstand

Sind weniger Wahlvorschläge eingegangen, als Stellen zu besetzen sind, so hat das Pres-
byterium den Kreissynodalvorstand unverzüglich zu unterrichten. Der Kreissynodalvorstand
soll nach Anhörung des Presbyteriums die Wahlvorschläge bis zur Zahl der zu besetzenden 
Stellen ergänzen.

§ 16
Feststellung der Wahlvorschläge

(1) Das Presbyterium prüft die nach § 14 und § 15 eingegangenen Wahlvorschläge.

(2) Wahlvorschläge, die den gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechen, sind zurückzuwei-
sen. Der Beschluss über die Zurückweisung ist dem vorgeschlagenen Gemeindeglied schrift-
lich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Auf die Möglichkeit der Beschwerde nach Absatz 
4 ist hinzuweisen.

(3) Das Presbyterium fasst die den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Wahl-
vorschläge in alphabetischer Reihenfolge zu einem einheitlichen Wahlvorschlag zusammen.
Der beschlussmäßig festgestellte einheitliche Wahlvorschlag wird der Gemeinde durch Ab-
kündigung bekannt gegeben. 

(4) Gegen den einheitlichen Wahlvorschlag ist die Beschwerde zulässig. Sie kann von jedem 
Gemeindeglied erhoben werden, welches zum Zeitpunkt der Feststellung der Wahlvorschläge 
die Voraussetzungen des § 1 erfüllt hat. Mit der Beschwerde gegen den einheitlichen Wahl-
vorschlag kann auch die Zurückweisung von Wahlvorschlägen gerügt werden.

(5) Nach dem Ablauf der Beschwerdefrist, gegebenenfalls nach dem Abschluss der Beschwer-
deverfahren, ist der bestandskräftige Wahlvorschlag der Gemeinde im Gottesdienst durch
Abkündigung bekannt zu geben. Satz 1 gilt für die bestandskräftigen Bezirkswahlvorschläge 
entsprechend.

(6) Wurden Wahlbezirke gebildet, gelten die Absätze 3 bis 5 für den Gesamtwahlvorschlag 
oder die Bezirkswahlvorschläge entsprechend.

Zu § 16 Abs. 1:

Wurden Wahlbezirke gebildet, kann ein Gemeindeglied nur in einem Wahlbezirk kandidie-
ren.

Zu § 16 Abs. 2:

Wahlvorschläge entsprechen den gesetzlichen Erfordernissen, wenn die Mindestzahl an 
Vorschlagenden (mindestens 5) erreicht ist, die Vorschlagenden zur Abgabe der Wahlvor-
schläge berechtigt sind (vgl. § 14 mit Erläuterungen) und die vorgeschlagenen Gemeinde-
glieder wählbar sind (vgl. §§ 1 und 2 mit Erläuterungen und KO-Bestimmungen). 

Zur Wählbarkeit gehört auch, dass die Vorgeschlagenen, die zu dem Personenkreis des 
Art. 39 KO gehören, spätestens zur Erstellung des Einheitlichen Wahlvorschlags eine ent-
sprechende Ausnahmegenehmigung des Landeskirchenamtes vorweisen können.  
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C. Wahlverfahren

§ 18
Beginn des Wahlverfahrens 

Das Wahlverfahren beginnt nach Abschluss des Wahlvorschlagsverfahrens mit dem ersten 
Tage der Auslegung des Wahlverzeichnisses. 

§ 19
Wahlverzeichnis 

(1) Für das Wahlverfahren hat die Kirchengemeinde von Amts wegen ein Verzeichnis der
wahlberechtigten Gemeindeglieder (Wahlverzeichnis) zu führen. Das Wahlverzeichnis enthält
die Familiennamen, die Vornamen, den Geburtstag und die Anschrift der Wahlberechtigten.

(2) Wer sein Wahlrecht ausüben will, muss in das Wahlverzeichnis eingetragen sein.

(3) Sind Wahlbezirke gebildet und soll die Wahl wahlbezirksweise durchgeführt werden, ist
für jeden Wahlbezirk ein gesondertes Wahlverzeichnis zu führen.

(4) Die Auslegung des Wahlverzeichnisses wird am Sonntag vor dem Beginn der Aus-
legungsfrist im Gottesdienst abgekündigt sowie in anderer geeigneter Weise bekannt gemacht.
Dabei sind die Gemeindeglieder auf die Bedeutung der Eintragung in das Wahlverzeichnis
hinzuweisen und aufzufordern, sich zu vergewissern, ob das Wahlverzeichnis richtig und voll-
ständig geführt ist. Auf die Möglichkeit der Beschwerde ist hinzuweisen.

(5) Das Wahlverzeichnis wird für die Dauer von einer Woche zur Einsichtnahme durch die
Gemeindeglieder ausgelegt. Die Auslegung erfolgt zu den ortsüblichen Zeiten.

(6) Wird die Wahl in Wahlbezirken durchgeführt, kann das wahlberechtigte Gemeindeglied
den Wahlverzeichniseintrag in das Wahlverzeichnis eines anderen Wahlbezirks der Kirchen-
gemeinde beantragen. Der Antrag ist innerhalb der Auslegungsfrist beim Presbyterium zu
stellen. Voraussetzung für die Umschreibung ist eine erkennbare kirchliche Bindung zu dem
anderen Wahlbezirk. Das Presbyterium entscheidet endgültig. Ein bereits in einem anderen
Wahlverzeichnis der Kirchengemeinde erfolgter Eintrag ist zu streichen.

(7) Das Wahlverzeichnis ist gegen Missbrauch zu sichern.

Zu § 19 Abs. 1: 

1. Unter „Anschrift“ ist die nach staatlichem Melderecht ausgewiesene Hauptwohnung zu
verstehen.

2. In das Wahlverzeichnis sind auch eine laufende Nummer und eine Spalte für Bemer-
kungen (z.B. für Stimmabgabevermerke, Vermerke über die Ausgabe von Briefwahlun-
terlagen, Berichtigungen) aufzunehmen.

3. Das Vorhandensein kirchlicher Auskunftssperren oder kommunaler Sperrvermerke darf
aus dem Wahlverzeichnis nicht ersichtlich sein.
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4. Wurden Stimmbezirke eingerichtet ist zu beachten, dass die Wahlverzeichnisse nach
Stimmbezirken sortiert sind. Nur so kann an dem Wahlsonntag in jedem Stimmbezirk
der jeweilige Teil des Wahlverzeichnisses mit den wahlberechtigten Gemeindegliedern
des Stimmbezirks in dem Wahllokal vorliegen.

Zu § 19 Abs. 3: 

Wird in den Wahlbezirken nach einer Gesamtvorschlagsliste gewählt, ist nur ein Wahlver-
zeichnis zu erstellen. Hierbei ist darauf zu achten, dass dieses Wahlverzeichnis nach Wahl-
bezirken bzw. auch nach Stimmbezirken sortiert ist. Nur so kann an dem Wahlsonntag in 
jedem Wahl-/Stimmbezirk der jeweilige Teil des Wahlverzeichnisses mit den wahlberech-
tigten Gemeindegliedern des Wahl-/Stimmbezirks in dem Wahllokal vorliegen. 

Zu § 19 Abs. 5: 

1. Die Einsichtnahme darf dem Gemeindeglied nur hinsichtlich der Daten seiner Person
gewährt werden. Daten anderer Personen dürfen bei der Einsichtnahme nicht erkenn-
bar sein!

2. Falls die Eintragung eines anderen Gemeindegliedes in das Wahlverzeichnis bean-
standet wird, müssen Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wahlverzeichnisses ergeben kann.

3. Bei den „ortsüblichen Zeiten“ ist darauf zu achten, dass auch berufstätige Personen
die Möglichkeit der Einsichtnahme haben.

Zu § 19 Abs. 6: 

Satz 1 gilt auch für den Fall, dass ein Gemeindeglied seinen Wohnsitz in einem Wahlbe-
zirk hat, für den kein Wahlverzeichnis ausliegt, da es in diesem Wahlbezirk zu keiner 
Wahlhandlung kommen wird.  

§ 20
Beschwerde gegen den Inhalt des Wahlverzeichnisses 

Hält ein Gemeindeglied das Wahlverzeichnis für unrichtig oder unvollständig, kann es 
innerhalb der Auslegungsfrist Beschwerde einlegen. 

Zu § 20: 

1. Hier gilt grundsätzlich § 10 mit Ausnahme der Regelung zur Beschwerdefrist.

2. Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe der Gründe beim Presbyterium oder beim
Kreissynodalvorstand einzulegen.

§ 21
Schließung des Wahlverzeichnisses 

(1) Nach Ablauf der Auslegungsfrist und Erledigung etwaiger Beschwerden wird das Wahl-
verzeichnis geschlossen. Über die Schließung des Wahlverzeichnisses ist eine Niederschrift
nach amtlichem Muster anzufertigen, die gemäß Artikel 69 Abs. 2 Satz 1 der Kirchen-
ordnung zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift ist auch zu bestätigen, in welcher Zeit das
Wahlverzeichnis ausgelegen hat und dass die Abkündigung nach § 19 Abs. 4 erfolgt ist.

C. Wahlverfahren

§ 18
Beginn des Wahlverfahrens

Das Wahlverfahren beginnt nach Abschluss des Wahlvorschlagsverfahrens mit dem ersten 
Tage der Auslegung des Wahlverzeichnisses.

§ 19
Wahlverzeichnis

(1) Für das Wahlverfahren hat die Kirchengemeinde von Amts wegen ein Verzeichnis der
wahlberechtigten Gemeindeglieder (Wahlverzeichnis) zu führen. Das Wahlverzeichnis enthält 
die Familiennamen, die Vornamen, den Geburtstag und die Anschrift der Wahlberechtigten.

(2) Wer sein Wahlrecht ausüben will, muss in das Wahlverzeichnis eingetragen sein.

(3) Sind Wahlbezirke gebildet und soll die Wahl wahlbezirksweise durchgeführt werden, ist 
für jeden Wahlbezirk ein gesondertes Wahlverzeichnis zu führen.

(4) Die Auslegung des Wahlverzeichnisses wird am Sonntag vor dem Beginn der Aus-
legungsfrist im Gottesdienst abgekündigt sowie in anderer geeigneter Weise bekannt gemacht. 
Dabei sind die Gemeindeglieder auf die Bedeutung der Eintragung in das Wahlverzeichnis
hinzuweisen und aufzufordern, sich zu vergewissern, ob das Wahlverzeichnis richtig und voll-
ständig geführt ist. Auf die Möglichkeit der Beschwerde ist hinzuweisen.

(5) Das Wahlverzeichnis wird für die Dauer von einer Woche zur Einsichtnahme durch die
Gemeindeglieder ausgelegt. Die Auslegung erfolgt zu den ortsüblichen Zeiten.

(6) Wird die Wahl in Wahlbezirken durchgeführt, kann das wahlberechtigte Gemeindeglied
den Wahlverzeichniseintrag in das Wahlverzeichnis eines anderen Wahlbezirks der Kirchen-
gemeinde beantragen. Der Antrag ist innerhalb der Auslegungsfrist beim Presbyterium zu 
stellen. Voraussetzung für die Umschreibung ist eine erkennbare kirchliche Bindung zu dem 
anderen Wahlbezirk. Das Presbyterium entscheidet endgültig. Ein bereits in einem anderen 
Wahlverzeichnis der Kirchengemeinde erfolgter Eintrag ist zu streichen.

(7) Das Wahlverzeichnis ist gegen Missbrauch zu sichern.

Zu § 19 Abs. 1:

1. Unter „Anschrift“ ist die nach staatlichem Melderecht ausgewiesene Hauptwohnung zu 
verstehen.

2. In das Wahlverzeichnis sind auch eine laufende Nummer und eine Spalte für Bemer-
kungen (z.B. für Stimmabgabevermerke, Vermerke über die Ausgabe von Briefwahlun-
terlagen, Berichtigungen) aufzunehmen.

3. Das Vorhandensein kirchlicher Auskunftssperren oder kommunaler Sperrvermerke darf 
aus dem Wahlverzeichnis nicht ersichtlich sein.
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(2) Änderungen des Wahlverzeichnisses nach seiner Schließung sind unzulässig, es sei denn,
es handelt sich um die Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten oder die Streichung von Per-
sonen auf Grund einer amtlichen Benachrichtigung über einen inzwischen erfolgten Kirchen-
austritt.

(3) Mit der Schließung des Wahlverzeichnisses gelten die eingetragenen Personen unwiderleg-
lich als wahlberechtigt. Absatz 2 bleibt unberührt.

Zu § 21 Abs. 2: 

1. „Offenbare Unrichtigkeiten“ bedeutet, dass die Unrichtigkeiten allgemein klar zu er-
kennen sind. Für Rückfragen hierzu steht in Einzelfällen gerne das Dezernat 62 des
Landeskirchenamtes zur Verfügung.

2. Unter der „amtlichen Benachrichtigung“ ist allein die Mitteilung der für die Entgegen-
nahme von Kirchenaustrittserklärungen zuständigen staatlichen Stelle zu verstehen.

3. Die Änderungen sind im Wahlverzeichnis zu erläutern und mit Datum und Unterschrift
zu versehen. Die zur Änderung befugte Person ist vom Presbyterium zu bestimmen.

§ 22
Vorbereitung der Wahlhandlung 

Die in das Wahlverzeichnis eingetragenen Gemeindeglieder sind in geeigneter Weise zur Teil-
nahme an der Wahl einzuladen. Bei der Einladung ist auf die Bedeutung des Amtes einer 
Presbyterin oder eines Presbyters besonders hinzuweisen. Die Bekanntmachung von Ort und 
Zeit der Wahl erfolgt durch die kirchliche und örtliche Presse sowie durch Abkündigung in 
allen Gottesdiensten. Die Wahlzeit ist so zu bemessen, dass möglichst viele Gemeindeglieder 
ihr Wahlrecht ausüben können. 

§ 23
Wahlvorstand 

(1) Das Presbyterium beruft für jeden Stimmbezirk einen Wahlvorstand, der die Wahlhand-
lung leitet. Jeder Wahlvorstand besteht aus drei Personen. Die Mitglieder des Wahlvorstan-
des müssen zum Zeitpunkt der Berufung die Voraussetzungen nach § 1 erfüllen. Gemeinde-
glieder, die zur Wahl vorgeschlagen sind, können dem Wahlvorstand nicht angehören. Für
jedes Mitglied ist die Stellvertretung zu regeln.

(2) Den Vorsitz im Wahlvorstand soll ein Mitglied des Presbyteriums führen. Absatz 1 Satz 3
gilt entsprechend.

Zu § 23 Abs. 1: 

1. Es ist unerheblich, ob und in welches Wahlverzeichnis der Kirchengemeinde die Mit-
glieder des Wahlvorstandes eingetragen sind. Maßgeblich ist, dass das Mitglied die
Voraussetzungen nach § 1 erfüllt.
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2. Angehörige i. S. d. Art. 38 Abs. 1 KO von Gemeindegliedern, die zur Wahl vorgeschla-
gen sind, sollten nicht in den Wahlvorstand berufen werden.
Artikel 38 (Auszug)
(1) 1Wer mit einem Mitglied des Presbyteriums verheiratet, verschwistert, in gerader Linie verwandt

oder im ersten Grade verschwägert ist, kann nicht Mitglied des Presbyteriums sein. (...)

§ 24
Antrag auf Briefwahl 

(1) Gemeindeglieder, die verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, können auf An-
trag ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben.

(2) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen können persönlich oder durch bevollmäch-
tigte Personen mündlich oder schriftlich gestellt werden. Bevollmächtigte haben eine schriftli-
che Vollmacht nachzuweisen.

(3) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen müssen spätestens 48 Stunden vor dem
Beginn des Wahltages beim Presbyterium eingegangen sein. Verspätet eingegangene Anträge
sind zu den Wahlunterlagen zu nehmen und nach Abschluss des Wahlverfahrens zu vernich-
ten.

(4) Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen ist im Wahlverzeichnis zu vermerken.

§ 25
Briefwahl 

(1) Bei der Briefwahl muss der verschlossene Wahlbrief mit dem Briefwahlschein und dem im
amtlichen Wahlumschlag verschlossenen Stimmzettel dem Wahlvorstand bis zum Ablauf der
festgesetzten Wahlzeit zugegangen sein.

(2) Der Briefwahlschein muss Namen und Anschrift des wählenden Gemeindeglieds sowie
eine persönlich unterzeichnete Versicherung mit dem Wortlaut „Ich versichere, dass ich den
Stimmzettel, der in dem beigefügten verschlossenen amtlichen Wahlumschlag enthalten ist,
persönlich gekennzeichnet habe“ enthalten.

(3) Der Wahlvorstand öffnet die eingegangenen Wahlbriefe während der festgesetzten Wahl-
zeit, prüft die Wahlberechtigung und wirft die verschlossenen Wahlumschläge in die Wahl-
urne.

(4) Wahlbriefe, die verspätet eingehen oder die nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspre-
chen, sind gesondert aufzubewahren und nach Abschluss des Wahlverfahrens zu vernichten.

Zu § 25 Abs. 1: 

1. Auf dem Wahlbriefumschlag muss die Anschrift des zuständigen Wahlvorstandes ange-
geben sein.

2. Ist der amtliche Wahlumschlag nicht verschlossen, ist die Stimme ungültig.

(2) Änderungen des Wahlverzeichnisses nach seiner Schließung sind unzulässig, es sei denn, 
es handelt sich um die Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten oder die Streichung von Per-
sonen auf Grund einer amtlichen Benachrichtigung über einen inzwischen erfolgten Kirchen-
austritt.

(3) Mit der Schließung des Wahlverzeichnisses gelten die eingetragenen Personen unwiderleg-
lich als wahlberechtigt. Absatz 2 bleibt unberührt.

Zu § 21 Abs. 2:

1. „Offenbare Unrichtigkeiten“ bedeutet, dass die Unrichtigkeiten allgemein klar zu er-
kennen sind. Für Rückfragen hierzu steht in Einzelfällen gerne das Dezernat 62 des 
Landeskirchenamtes zur Verfügung.

2. Unter der „amtlichen Benachrichtigung“ ist allein die Mitteilung der für die Entgegen-
nahme von Kirchenaustrittserklärungen zuständigen staatlichen Stelle zu verstehen.

3. Die Änderungen sind im Wahlverzeichnis zu erläutern und mit Datum und Unterschrift 
zu versehen. Die zur Änderung befugte Person ist vom Presbyterium zu bestimmen.

§ 22
Vorbereitung der Wahlhandlung

Die in das Wahlverzeichnis eingetragenen Gemeindeglieder sind in geeigneter Weise zur Teil-
nahme an der Wahl einzuladen. Bei der Einladung ist auf die Bedeutung des Amtes einer
Presbyterin oder eines Presbyters besonders hinzuweisen. Die Bekanntmachung von Ort und 
Zeit der Wahl erfolgt durch die kirchliche und örtliche Presse sowie durch Abkündigung in 
allen Gottesdiensten. Die Wahlzeit ist so zu bemessen, dass möglichst viele Gemeindeglieder 
ihr Wahlrecht ausüben können.

§ 23
Wahlvorstand

(1) Das Presbyterium beruft für jeden Stimmbezirk einen Wahlvorstand, der die Wahlhand-
lung leitet. Jeder Wahlvorstand besteht aus drei Personen. Die Mitglieder des Wahlvorstan-
des müssen zum Zeitpunkt der Berufung die Voraussetzungen nach § 1 erfüllen. Gemeinde-
glieder, die zur Wahl vorgeschlagen sind, können dem Wahlvorstand nicht angehören. Für 
jedes Mitglied ist die Stellvertretung zu regeln. 

(2) Den Vorsitz im Wahlvorstand soll ein Mitglied des Presbyteriums führen. Absatz 1 Satz 3 
gilt entsprechend.

Zu § 23 Abs. 1:

1. Es ist unerheblich, ob und in welches Wahlverzeichnis der Kirchengemeinde die Mit-
glieder des Wahlvorstandes eingetragen sind. Maßgeblich ist, dass das Mitglied die 
Voraussetzungen nach § 1 erfüllt.
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Zu § 25 Abs. 2: 
 

Für Wählerinnen und Wähler mit Behinderung, die den Stimmzettel bei der Briefwahl nicht 
persönlich kennzeichnen können, siehe Erläuterungen zu § 26 Abs. 2, Satz 3. 
 
Zu § 25 Abs. 4: 
 

1. Die gesetzlichen Erfordernisse für Wahlbriefe ergeben sich aus den Absätzen 1 u. 2. 
 

2. Zur Aufbewahrung bzw. Vernichtung der übrigen Unterlagen für das Wahlverfahren 
vgl. Erläuterungen zu § 30 Abs. 4. 

 
 

 
§ 26 

Wahlhandlung 
 
(1) Die Wahl findet an einem Sonntag im Anschluss an einen Gottesdienst statt (Wahltag). 
Auf Antrag des Presbyteriums kann der Kreissynodalvorstand für eine Kirchengemeinde, 
einen Wahlbezirk oder einen Stimmbezirk genehmigen, dass die Wahlhandlung bereits am 
Samstag vor dem Wahltag stattfindet. Für die Berechnung der Termine und Fristen bleibt 
auch in diesem Fall der Wahltag maßgebend. Die Wahlhandlung wird mit Gebet eröffnet. 
 
(2) Die Wahl ist geheim. Die Wähler müssen ihre Stimme persönlich abgeben. Hilfsbedürftige 
dürfen sich der Unterstützung eines Gemeindegliedes bedienen. 
 
(3) Die Stimme ist auf dem amtlichen Stimmzettel abzugeben. Er enthält die Namen der Kan-
didatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge mit laufender Nummerierung. Ist 
die Kirchengemeinde in Wahlbezirke eingeteilt und erfolgt die Wahl nach einer Gesamtvor-
schlagsliste, sind die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfol-
ge unter dem Wahlbezirk zu nennen, für den sie vorgeschlagen wurden. 
 
(4) Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit dürfen nur noch die zu diesem Zeitpunkt anwe-
senden Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Ist dies geschehen, erklärt der Wahlvorstand 
die Wahlhandlung für beendet und schließt sie mit Gebet. 
 

 
Zu § 26 Abs. 2, Satz 1: 
 

Abgesehen von der Briefwahl müssen die ausgefüllten Stimmzettel vor dem Einwurf in 
die Wahlurne nicht in einen hierfür vorgesehenen Umschlag gesteckt werden. Um eine 
geheime Wahlhandlung zu gewährleisten, sind die Wählenden bei der Ausgabe des 
Stimmzettels in geeigneter Weise auf die Faltung des Stimmzettels vor dem Einwurf in 
die Wahlurne hinzuweisen.  
 
Zu § 26 Abs. 2, Satz 3: 
 

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abga-
be der Stimme gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. 
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Zu § 26 Abs. 3: 

Der amtliche Stimmzettel findet unterschiedliche Anwendung: 

1. In der Kirchengemeinde wurden keine Wahlbezirke gebildet:

Auf dem Stimmzettel ist „In der Kirchengemeinde sind“ anzukreuzen und die Ge-
samtzahl der in der Kirchengemeinde zu besetzenden Stellen zu nennen. Die Kandi-
datinnen und Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge in den Stimmzettel
eingetragen. Die Spalte „Wahlbezirk“ ist in jeder Reihe, die einen Namen/Vornamen
enthält, zu entwerten; zum Beispiel durch „ -/- “  oder „entfällt“ oder auch durch
Nennung des Namens der Kirchengemeinde.

2. In der Kirchengemeinde wurden Wahlbezirke gebildet und die Wahl findet gem. Be-
schluss des Presbyteriums nach einer Gesamtvorschlagsliste statt, so dass die wahl-
berechtigten Gemeindeglieder auch Kandidatinnen und Kandidaten aus anderen
Wahlbezirken ihrer Kirchengemeinde ankreuzen können:

Auf dem Stimmzettel ist „In der Kirchengemeinde sind“ anzukreuzen und die Ge-
samtzahl der in der Kirchengemeinde zu besetzenden Stellen zu nennen. Die Kandi-
datinnen und Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge in den Stimmzettel
eingetragen. In der Spalte „Wahlbezirk“ ist in jeder Reihe mit einem Na-
men/Vornamen der jeweilige Wahlbezirk für den die Kandidatin/ der Kandidat kan-
didiert zu nennen.

3. In der Kirchengemeinde wurden Wahlbezirke gebildet und die Wahlen finden in den
Wahlbezirken wahlbezirksweise statt:

Auf dem Stimmzettel ist „In dem Wahlbezirk sind“ anzukreuzen und die Zahl der für
den Wahlbezirk zu besetzenden Stellen zu nennen. Die Kandidatinnen und Kandida-
ten für den Wahlbezirk werden in alphabetischer Reihenfolge in den Stimmzettel ein-
getragen. In der Spalte „Wahlbezirk“ ist in jeder Reihe mit einem Namen/Vornamen
der  (gleichlautende) Wahlbezirk  zu nennen.

Stimmzettel mit maximal 19 Kandidierende (Anlage O-1): 
Hier reicht es aus, dass nur die erste Seite des Stimmzettels gedruckt wird. Ein entspre-
chender Stimmzettel steht unter www.kirchenwahl2024.de im Downloadbereich zur 
Verfügung. 

Stimmzettel mit mehr als 19 Kandidierende (Anlage O-2): 
Für den Fall, dass die vordere Stimmzettelseite für die zu nennenden Kandidatinnen 
und Kandidaten nicht ausreicht und eine zweite Seite erforderlich wird, ist zur Einhal-
tung der Wahlrechtsgrundsätze (u.a. gleiche und geheime Wahl) für den Druck eines 
zweiseitigen Stimmzettels zu beachten: 

1. In dem aus dem Downloadbereich von www.kirchenwahl2024.de heruntergeladenen
Stimmzettel muss am unteren Ende der ersten Seite vor dem Ausdruck der Texthin-
weis „BITTE WENDEN! Weitere Kandidierende“ aktiviert sein. Nur so ist sicherge-
stellt, dass in dem Stimmzettelausdruck dieser Texthinweis auch mit erscheint.

2. Die zweite Stimmzettelseite muss auf die Rückseite des Stimmzettels gedruckt wer-
den. Bitte kein zweites Blatt benutzen!

Zu § 25 Abs. 2:

Für Wählerinnen und Wähler mit Behinderung, die den Stimmzettel bei der Briefwahl nicht 
persönlich kennzeichnen können, siehe Erläuterungen zu § 26 Abs. 2, Satz 3.

Zu § 25 Abs. 4:

1. Die gesetzlichen Erfordernisse für Wahlbriefe ergeben sich aus den Absätzen 1 u. 2.

2. Zur Aufbewahrung bzw. Vernichtung der übrigen Unterlagen für das Wahlverfahren 
vgl. Erläuterungen zu § 30 Abs. 4.

§ 26
Wahlhandlung

(1) Die Wahl findet an einem Sonntag im Anschluss an einen Gottesdienst statt (Wahltag). 
Auf Antrag des Presbyteriums kann der Kreissynodalvorstand für eine Kirchengemeinde,
einen Wahlbezirk oder einen Stimmbezirk genehmigen, dass die Wahlhandlung bereits am 
Samstag vor dem Wahltag stattfindet. Für die Berechnung der Termine und Fristen bleibt 
auch in diesem Fall der Wahltag maßgebend. Die Wahlhandlung wird mit Gebet eröffnet.

(2) Die Wahl ist geheim. Die Wähler müssen ihre Stimme persönlich abgeben. Hilfsbedürftige 
dürfen sich der Unterstützung eines Gemeindegliedes bedienen.

(3) Die Stimme ist auf dem amtlichen Stimmzettel abzugeben. Er enthält die Namen der Kan-
didatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge mit laufender Nummerierung. Ist 
die Kirchengemeinde in Wahlbezirke eingeteilt und erfolgt die Wahl nach einer Gesamtvor-
schlagsliste, sind die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfol-
ge unter dem Wahlbezirk zu nennen, für den sie vorgeschlagen wurden.

(4) Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit dürfen nur noch die zu diesem Zeitpunkt anwe-
senden Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Ist dies geschehen, erklärt der Wahlvorstand 
die Wahlhandlung für beendet und schließt sie mit Gebet.

Zu § 26 Abs. 2, Satz 1:

Abgesehen von der Briefwahl müssen die ausgefüllten Stimmzettel vor dem Einwurf in 
die Wahlurne nicht in einen hierfür vorgesehenen Umschlag gesteckt werden. Um eine 
geheime Wahlhandlung zu gewährleisten, sind die Wählenden bei der Ausgabe des 
Stimmzettels in geeigneter Weise auf die Faltung des Stimmzettels vor dem Einwurf in 
die Wahlurne hinzuweisen. 

Zu § 26 Abs. 2, Satz 3:

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abga-
be der Stimme gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht.
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§ 27
Auszählung der Stimmen 

(1) Unmittelbar nach Schluss der Wahlhandlung öffnet der Wahlvorstand die Wahlurne
und zählt die Stimmen aus. Die Auszählung erfolgt öffentlich.

(2) Hat die Wahlhandlung in einem Wahlbezirk oder einem Stimmbezirk bereits am
Samstag vor dem Wahltag stattgefunden, erfolgt die Öffnung der Wahlurne und die Aus-
zählung der Stimmen am Wahltag nach Schluss der Wahlhandlungen in den übrigen
Wahlbezirken und Stimmbezirken.

(3) Über die Wahlhandlung und über das Ergebnis der Auszählung der Stimmen ist eine
Niederschrift nach amtlichem Muster anzufertigen, die vom Wahlvorstand zu unterzeich-
nen ist.

Zu § 27: 

1. Die Auszählungsergebnisse sind in der Anlage P zu vermerken.

2. Wurde in Wahlbezirken nach einer Gesamtvorschlagsliste gewählt, sind die Zähler-
gebnisse in den Wahlbezirken im Rahmen der „Feststellung des Wahlergebnisses“
gem. § 28 zusammen zu fassen (Anlage R).

§ 28
Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) Das Presbyterium hat das Wahlergebnis spätestens bis zum Ablauf des vierten Tages
nach dem Wahltag durch Beschluss festzustellen.

(2) Gewählt sind diejenigen Gemeindeglieder, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) Das Presbyterium hat die Gewählten unverzüglich zu benachrichtigen und sie zur Er-
klärung aufzufordern, ob sie die Wahl annehmen. Die Erklärung ist innerhalb von drei
Tagen abzugeben.

(4) Nimmt ein gewähltes Gemeindeglied die Wahl nicht innerhalb der Erklärungsfrist an,
gilt an seiner Stelle als gewählt, wer von den nicht gewählten Gemeindegliedern die meis-
ten Stimmen erhalten hat. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Über das Wahlergebnis ist dem Kreissynodalvorstand zu berichten.

Zu § 28 Abs. 1: 

Mit der Feststellung des Wahlergebnisses ist auch die Reihenfolge der Nächstgewähl-
ten (entsprechend der Stimmenzahlen) festzulegen. 

Zu § 28 Abs. 2: 

Der Losentscheid bei Stimmengleichheit wird in der Sitzung des Presbyteriums vor der 
Feststellung des Wahlergebnisses vorgenommen. 
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Zu § 28 Abs. 3: 

Sofern die Gewählten im Vorfeld noch kein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt ha-
ben, sind sie darauf hinzuweisen, dass zusammen mit der Annahmeerklärung auch das 
erweiterte Führungszeugnis vorgelegt werden muss.Zum erweiterten Führungszeugnis-
siehe auch Rundschreiben Nr. 8/2024. 

Zu § 28 Abs. 3 und 4: 

1. Die Benachrichtigung und Aufforderung zur Annahme der Wahl muss nicht zuge-
stellt werden. Es reicht aus, wenn die Gewählten mündlich informiert werden. Die
mündliche Benachrichtigung und Aufforderung ist mit Datum zu protokollieren.

2. Zusammen mit der Erklärung zur Annahme der Wahl werden die Gewählten um
Einwilligung zur Nutzung ihrer Kontaktdaten (E-Mailadresse) zur kirchlichen
Kommunikation gebeten (Anlage T).

§ 29
Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

(1) Nachdem die Gewählten die Wahl angenommen haben, gibt das Presbyterium der Ge-
meinde in den Gottesdiensten am folgenden Sonntag das Wahlergebnis durch Abkündigung
bekannt. Bei einer Aufgliederung der Gemeinde in Wahlbezirke sind alle Ergebnisse bekannt
zu geben.

(2) Gegen die Feststellung des Wahlergebnisses ist die Beschwerde zulässig. Sie kann von je-
dem Gemeindeglied erhoben werden, welches am Tag der Abkündigung des bestandskräfti-
gen Wahlvorschlags die Voraussetzungen des § 1 erfüllt. Die Beschwerde kann nur auf eine
solche Verletzung gesetzlicher Vorschriften gestützt werden, durch die das Wahlergebnis be-
einflusst worden sein kann und die nicht bereits in einem früheren Verfahrensabschnitt mit
der Beschwerde hätte gerügt werden können.

(2a) Soweit eine Bekanntmachung durch Abkündigung gemäß Absatz 1 auf Grund staatlicher 
Gesetze oder Verfügungen zum Infektionsschutz nicht möglich ist, erfolgt die Bekanntma-
chung durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Kirchengemeinde und/oder im 
Schaukasten der Kirchengemeinde. An die Stelle des Tages der Abkündigung gemäß § 10 Ab-
satz 2 und § 29 Absatz 2 Satz 2 tritt der Tag der Veröffentlichung. 

Zu § 30 Abs. 4: 

Wahlergebnisse sind öffentlich. Sie können daher auch auf der homepage der Kirchenge-
meinde sowie auf anderen öffentlichen Plattformen (z.B. facebook) eingestellt werden. 

D. Abschluss des Wahlverfahren

§ 30
Amtseinführung 

(1) Sobald die Feststellung des Wahlergebnisses Bestandskraft erlangt hat, werden die neu
gewählten Mitglieder des Presbyteriums in einem Gemeindegottesdienst in ihr Amt einge-
führt. Die Einführung ist am vorhergehenden Sonntag in allen Gottesdiensten abzukündigen.

§ 27
Auszählung der Stimmen

(1) Unmittelbar nach Schluss der Wahlhandlung öffnet der Wahlvorstand die Wahlurne 
und zählt die Stimmen aus. Die Auszählung erfolgt öffentlich.

(2) Hat die Wahlhandlung in einem Wahlbezirk oder einem Stimmbezirk bereits am 
Samstag vor dem Wahltag stattgefunden, erfolgt die Öffnung der Wahlurne und die Aus-
zählung der Stimmen am Wahltag nach Schluss der Wahlhandlungen in den übrigen 
Wahlbezirken und Stimmbezirken. 

(3) Über die Wahlhandlung und über das Ergebnis der Auszählung der Stimmen ist eine 
Niederschrift nach amtlichem Muster anzufertigen, die vom Wahlvorstand zu unterzeich-
nen ist.

Zu § 27:

1. Die Auszählungsergebnisse sind in der Anlage P zu vermerken. 

2. Wurde in Wahlbezirken nach einer Gesamtvorschlagsliste gewählt, sind die Zähler-
gebnisse in den Wahlbezirken im Rahmen der „Feststellung des Wahlergebnisses“ 
gem. § 28 zusammen zu fassen (Anlage R).

§ 28
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Das Presbyterium hat das Wahlergebnis spätestens bis zum Ablauf des vierten Tages 
nach dem Wahltag durch Beschluss festzustellen.

(2) Gewählt sind diejenigen Gemeindeglieder, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) Das Presbyterium hat die Gewählten unverzüglich zu benachrichtigen und sie zur Er-
klärung aufzufordern, ob sie die Wahl annehmen. Die Erklärung ist innerhalb von drei 
Tagen abzugeben.

(4) Nimmt ein gewähltes Gemeindeglied die Wahl nicht innerhalb der Erklärungsfrist an, 
gilt an seiner Stelle als gewählt, wer von den nicht gewählten Gemeindegliedern die meis-
ten Stimmen erhalten hat. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Über das Wahlergebnis ist dem Kreissynodalvorstand zu berichten.

Zu § 28 Abs. 1:

Mit der Feststellung des Wahlergebnisses ist auch die Reihenfolge der Nächstgewähl-
ten (entsprechend der Stimmenzahlen) festzulegen.

Zu § 28 Abs. 2:

Der Losentscheid bei Stimmengleichheit wird in der Sitzung des Presbyteriums vor der 
Feststellung des Wahlergebnisses vorgenommen.

43



(2) Bei der Einführung legen die neu gewählten Mitglieder des Presbyteriums das in Artikel
36 Abs. 2 der Kirchenordnung vorgeschriebene Gelöbnis ab; wieder gewählte Mitglieder des
Presbyteriums nehmen an der Einführung teil und werden an ihr Gelöbnis erinnert.

(2a) Soweit die Einführung der neu gewählten oder gemäß § 32 berufenen Mitglieder des 
Presbyteriums auf Grund staatlicher Gesetze oder Verfügungen zum Infektionsschutz nicht 
möglich ist, erfolgt die Einführung, indem die oder der amtierende Vorsitzende des Presby-
teriums ein vom neu gewählten Mitglied schriftlich abgegebenes Gelöbnis gemäß Artikel 36 
Absatz 2 Kirchenordnung44 annimmt. Entsprechendes gilt für die Erinnerung wiedergewähl-
ter Mitglieder des Presbyteriums. 

(3) Über die Einführung ist eine Niederschrift nach amtlichem Muster anzufertigen, die ge-
mäß Artikel 69 Abs. 2 Satz 1 der Kirchenordnung zu unterzeichnen ist.

(4) Mit der Einführung der neu gewählten Mitglieder des Presbyteriums endet die Amtszeit
der ausscheidenden Presbyterinnen und Presbyter.

Zu § 30 Abs. 1: 

1. Die Bestandskraft des Wahlergebnisses tritt nach Ablauf der Beschwerdefrist, ggf.
nach dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens ein.

2. Der Termin der Amtseinführung bestimmt sich nach dem vom Landeskirchenamt
aufgestellten Terminplan (vgl. § 9 mit Erläuterungen).

3. Die Festlegung nach § 11 wirkt bei der Abkündigung des Termins der Amtseinfüh-
rung nicht mehr.

Zu § 30 Abs. 2: 

1. Der Gelöbnistext lautet:
Artikel 36 (Auszug)
(2)1Presbyterinnen und Presbyter legen bei ihrer Einführung folgendes Gelöbnis ab:
2„Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, das mir übertragene Amt im Gehorsam gegen Gottes Wort ge-
mäß dem Bekenntnisstand dieser Gemeinde und nach den Ordnungen der Kirche sorgfältig und treu auszu-
üben. 3Ich gelobe, über Lehre und Ordnung in dieser Gemeinde zu wachen, die mir anvertrauten Aufgaben 
und Dienste zu übernehmen und dazu beizutragen, dass in der Gemeinde Glaube und Liebe wachse.“ 

2. Die Amtseinführung der neugewählten Presbyterinnen und Presbyter erfolgt nach
der 2012 erschienenen Agende „Berufung-Einführung-Verabschiedung“ (Agende 6
der Union Evangelischer Kirchen).

Zu § 30 Abs. 4: 

Nach dem Aufbewahrungs- und Kassationsplan für die bei kirchlichen Körperschaften 
seit dem Jahr 1950 erwachsenen Unterlagen vom 29. September 2020 (vgl. KABl 2020, 
S. 256) sind von den Unterlagen zu den Wahlen der kirchlichen Körperschaften, ihren
Organen und Ausschüssen nur das Wahlprotokoll mit dem Wahlergebnis und Unterla-
gen über Veränderungen während der Wahlperiode dauernd aufzubewahren. Alle an-
deren Unterlagen, wie z.B. Stimmzettel, sind nach einer Frist von zwei Jahren zu ver-
nichten, da dann auch sichergestellt ist, dass keine Rechtsmittel gegen die Wahlen ein-
gelegt wurden, bei denen diese Unterlagen hätten Verwendung finden können.
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§ 31 
Statistik 

 

Die erhebungsrelevanten Merkmale zur Kirchenwahl sind bis zu dem im Terminplan genann-
ten Zeitpunkt für die Statistik an die zuständige Stelle zu übermitteln. 
 

 
 

 

E. Besondere Bestimmungen 
 

§ 32 
Ergänzung des Presbyteriums durch Berufung 

 

(1) Scheiden Presbyterinnen und Presbyter vor Ablauf ihrer Amtszeit aus, kann das Presby-
terium andere wählbare Gemeindeglieder für die Amtszeit der Ausgeschiedenen zu Mitglie-
dern des Presbyteriums berufen. Die Berufung darf nur außerhalb eines turnusmäßigen 
Wahlverfahrens und nicht später als drei Monate vor dem Beginn des Wahlvorschlagsverfah-
rens erfolgen. Die Berufung erfolgt für jedes zu berufende Mitglied gesondert. Bei der Beru-
fung ist das Presbyterium an frühere Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
(2) Konnten in einem Wahlverfahren nicht alle Stellen der Presbyterinnen und Presbyter be-
setzt werden, findet Absatz 1 entsprechende Anwendung. 
 
(3) Die Berufung ist der Gemeinde am folgenden Sonntag durch Abkündigung in allen Got-
tesdiensten bekannt zu geben. Gegen die Berufung steht jedem wahlberechtigten Gemeinde-
glied die Beschwerde zu. Wird ein Gemeindeglied berufen, das bei der vorausgegangenen 
Wahl zur Wahl gestanden hat, kann die Beschwerde nur auf solche Gründe gestützt werden, 
die in diesem Verfahren noch nicht geltend gemacht werden konnten. 
 
(4) Für die Amtseinführung der berufenen Mitglieder des Presbyteriums gilt § 30 Abs. 1 bis 3 
entsprechend. 
 

 
 

Zu § 32: 
 

Für den Fall einer Nachberufung außerhalb eines turnusmäßigen Wahlverfahrens gilt 
folgender vereinfachter Terminplan: 
 

Was ? Wann / Wer / Wo ? 
1.) Vorlage erweitertes Führungs-

zeugnis mit Prüfung der Wähl-
barkeitsvoraussetzungen        
(§ 2 KWG, KO, KGSsG) 

Kirchengemeinde/Presbyterium 

2.) Berufung durch Presbyterium Presbyteriumssitzung 

3.) Abkündigung der Berufung am folgenden Sonntag im Gottesdienst 

4.) Beschwerdefrist ab dem darauf folgenden Montag bis Freitag 
(5 Werktage; evtl. Feiertage berücksichtigen!)  

5.) Abkündigung des Termins der 
Einführung an einem der nächsten Sonntage 

6.) Einführung am folgenden Sonntag 
7.) Niederschrift über die  
 Einführung im Anschluss an die Einführung 

 

 

 
(2) Bei der Einführung legen die neu gewählten Mitglieder des Presbyteriums das in Artikel 
36 Abs. 2 der Kirchenordnung vorgeschriebene Gelöbnis ab; wieder gewählte Mitglieder des 
Presbyteriums nehmen an der Einführung teil und werden an ihr Gelöbnis erinnert. 
 
(2a) Soweit die Einführung der neu gewählten oder gemäß § 32 berufenen Mitglieder des 
Presbyteriums auf Grund staatlicher Gesetze oder Verfügungen zum Infektionsschutz nicht 
möglich ist, erfolgt die Einführung, indem die oder der amtierende Vorsitzende des Presby-
teriums ein vom neu gewählten Mitglied schriftlich abgegebenes Gelöbnis gemäß Artikel 36 
Absatz 2 Kirchenordnung44 annimmt. Entsprechendes gilt für die Erinnerung wiedergewähl-
ter Mitglieder des Presbyteriums. 
 
(3) Über die Einführung ist eine Niederschrift nach amtlichem Muster anzufertigen, die ge-
mäß Artikel 69 Abs. 2 Satz 1 der Kirchenordnung zu unterzeichnen ist. 
 
(4) Mit der Einführung der neu gewählten Mitglieder des Presbyteriums endet die Amtszeit 
der ausscheidenden Presbyterinnen und Presbyter. 
 
 

Zu § 30 Abs. 1: 
 

1. Die Bestandskraft des Wahlergebnisses tritt nach Ablauf der Beschwerdefrist, ggf. 
nach dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens ein. 

 

2. Der Termin der Amtseinführung bestimmt sich nach dem vom Landeskirchenamt 
aufgestellten Terminplan (vgl. § 9 mit Erläuterungen). 

 

3. Die Festlegung nach § 11 wirkt bei der Abkündigung des Termins der Amtseinfüh-
rung nicht mehr. 

 
Zu § 30 Abs. 2: 
 

1. Der Gelöbnistext lautet: 
Artikel 36 (Auszug) 
(2)1Presbyterinnen und Presbyter legen bei ihrer Einführung folgendes Gelöbnis ab: 
2„Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, das mir übertragene Amt im Gehorsam gegen Gottes Wort ge-
mäß dem Bekenntnisstand dieser Gemeinde und nach den Ordnungen der Kirche sorgfältig und treu auszu-
üben. 3Ich gelobe, über Lehre und Ordnung in dieser Gemeinde zu wachen, die mir anvertrauten Aufgaben 
und Dienste zu übernehmen und dazu beizutragen, dass in der Gemeinde Glaube und Liebe wachse.“ 

 

2. Die Amtseinführung der neugewählten Presbyterinnen und Presbyter erfolgt nach 
der 2012 erschienenen Agende „Berufung-Einführung-Verabschiedung“ (Agende 6 
der Union Evangelischer Kirchen). 

 
Zu § 30 Abs. 4: 
 

Nach dem Aufbewahrungs- und Kassationsplan für die bei kirchlichen Körperschaften 
seit dem Jahr 1950 erwachsenen Unterlagen vom 29. September 2020 (vgl. KABl 2020, 
S. 256) sind von den Unterlagen zu den Wahlen der kirchlichen Körperschaften, ihren 
Organen und Ausschüssen nur das Wahlprotokoll mit dem Wahlergebnis und Unterla-
gen über Veränderungen während der Wahlperiode dauernd aufzubewahren. Alle an-
deren Unterlagen, wie z.B. Stimmzettel, sind nach einer Frist von zwei Jahren zu ver-
nichten, da dann auch sichergestellt ist, dass keine Rechtsmittel gegen die Wahlen ein-
gelegt wurden, bei denen diese Unterlagen hätten Verwendung finden können. 
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Zu § 32 Abs. 1: 

Maßgeblich für die Feststellung des letzten Zeitpunkts der Berufung ist der Tag der Be-
schlussfassung des Presbyteriums. Dieser muss mindestens drei Monate und einen Tag 
vor dem Beginn des nächsten Wahlvorschlagverfahrens liegen. 

Zu § 32 Abs. 3: 

1. Die Bekanntgabe der Berufung erfolgt in allen Gottesdiensten der Gemeinde, die
am folgenden Sonntag stattfinden; die Festlegung nach § 11 wirkt nicht mehr.

2. Zur Beschwerde vgl. § 10 mit Erläuterungen.

§ 33
Ausführungsbestimmungen 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlas-
sen. 

§ 34
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz betreffend die Übertragung des Pres-
byteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Presbyterwahlordnung) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Oktober 1970 (KABl. 1971 S. 1) außer Kraft.

46



A N L A G E N 

für das Verfahren zur Wahl der Presbyterinnen und Presbyter im Jahr 2024 

Die Anlagen stehen auch unter www.kirchenwahl2024.de/Download als 
ausdruckbare Vorlagen sowie als ausfüllbare Formulare zur Verfügung. 

Anlage Zweck Seite 

A Einladung zur Gemeinde-/Bezirksversammlung 48 

B Niederschrift über die Gemeinde-/Bezirksversammlung 49/50 

C Wahlvorschlag 51 

D 
Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gem. Art. 39 
KO 53/54 

E Bekanntgabe des einheitlichen Wahlvorschlages 55 

F 
Wahl mit Wahlhandlung: 
Bekanntgabe des bestandskräftigen Wahlvorschlages und 
Bekanntmachung zur Auslegung der Wahlverzeichnisse 

57/58 

G 
Wahl ohne Wahlhandlung: 
Bekanntgabe des bestandskräftigen Wahlvorschlages und 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

59 

H Antrag auf Umschreibung des Wahlverzeichnisses 60 

I Niederschrift über die Schließung des Wahlverzeichnisses 61 

J Berufung eines Wahlvorstandes 62 

K Antrag auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen 63 

L Muster Wahlbriefumschlag (nicht im Downloadbereich!) 64 

M Briefwahlschein 65 

N Muster Wahlumschlag (nicht im Downloadbereich!) 66 

O-1 Stimmzettel (für max. 19 Kandierende) 67 

O-2 Stimmzettel (für mehr als 19 Kandidierende) 69/70 

P 
Niederschrift über die Wahlhandlung und das Ergebnis der 
Stimmenauszählung 71/72 

Q 
Zusammenfassung der Stimmenauszählungen aus den 
Stimmbezirken 73 

R 
Zusammenfassung der Stimmenauszählungen aus den 
Wahlbezirken im Falle einer Gesamtwahlvorschlagsliste 74 

S Feststellung des Wahlergebnisses 75/76 

T Annahmeerklärung mit Einwilligung zur Nutzung der Kontaktdaten 77 

U 
Wahl mit Wahlhandlung: 
Bekanntgabe des festgestellten Wahlergebnisses 79/80 

V Niederschrift über die Amtseinführung 81 

Zu § 32 Abs. 1:

Maßgeblich für die Feststellung des letzten Zeitpunkts der Berufung ist der Tag der Be-
schlussfassung des Presbyteriums. Dieser muss mindestens drei Monate und einen Tag 
vor dem Beginn des nächsten Wahlvorschlagverfahrens liegen.

Zu § 32 Abs. 3:

1. Die Bekanntgabe der Berufung erfolgt in allen Gottesdiensten der Gemeinde, die 
am folgenden Sonntag stattfinden; die Festlegung nach § 11 wirkt nicht mehr.

2. Zur Beschwerde vgl. § 10 mit Erläuterungen.

§ 33
Ausführungsbestimmungen

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlas-
sen.

§ 34
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz betreffend die Übertragung des Pres-
byteramtes in der Evangelischen Kirche von Westfalen (Presbyterwahlordnung) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Oktober 1970 (KABl. 1971 S. 1) außer Kraft.
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Anlage A 

Kirchengemeinde/Wahlbezirk1: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Einladung zur Gemeinde-/Bezirksversammlung1 

Am Sonntag, dem 18. Februar 2024, findet in allen Kirchengemeinden in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen die turnusmäßige Wahl der Presbyterinnen und 
Presbyter statt. 

Das Wahlvorschlagsverfahren beginnt mit einer Gemeindeversammlung bzw. wenn 
Wahlbezirke gebildet wurden und die Wahl wahlbezirksweise erfolgen soll, mit einer 
Bezirksversammlung. 

In der Gemeinde-/Bezirksversammlung1 wird das Presbyterium die wahlberechtigten 
Gemeindeglieder über die Bedeutung des Amtes einer Presbyterin oder eines Presbyters 
und das Wahlverfahren unterrichten. 

Das Presbyterium der Kirchengemeinde lädt alle wahlberechtigten Gemeindeglieder zu 
dieser Gemeinde-/Bezirksversammlung1 recht herzlich ein: 

Gemeinde-/Bezirksversammlung1

am ........................................., den .................... 2023 

um ....................... Uhr 

Ort: ............................................................................. 

Ort, Datum Für das Presbyterium: 

......................................., den ..........................  ........................................................... 
1 Unzutreffendes streichen 
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Anlage B 

Kirchengemeinde/Wahlbezirk1: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Niederschrift über die Gemeinde-/Bezirksversammlung1 

Zu der Gemeinde-/Bezirksversammlung1 aus Anlass der bevorstehenden Kirchenwahl ist 

durch Abkündigung im Gottesdienst am ................................... 

und am ...................................................................................... 

sowie durch ............................................................................... 

eingeladen worden. 

Die anwesenden Gemeindeglieder wählten gem. Art. 75 Abs. 1 Satz 5 Kirchenordnung 
aus ihrer Mitte als Verhandlungsleiter/in : Frau/Herrn ....................................................... . 

Der Gemeinde wurde mitgeteilt, dass die Gesamtzahl der Presbyteriumsstellen in der 
Kirchengemeinde ……. betragen wird. Darüber hinaus wurde mitgeteilt: 

Die Kirchengemeinde wurde nicht in Wahlbezirke eingeteilt. 
Die Kirchengemeinde wurde in Wahlbezirke eingeteilt und für diesen Wahlbezirk 
sind ….. Presbyteriumsstellen zu besetzen. 

 In der Kirchengemeinde wird nach einer Gesamtvorschlagsliste gewählt. 
 In der Kirchengemeinde wird nach einer Wahlbezirksvorschlagsliste gewählt. 

Die wahlberechtigten Gemeindeglieder wurden über die Bedeutung des Amtes einer 
Presbyterin oder eines Presbyters, die Voraussetzungen für seine Übernahme sowie über 
den Gang des Verfahrens mit Terminen, Fristen, Beschwerdemöglichkeiten und die 
Briefwahlmöglichkeiten unterrichtet. 

Die Gemeindeglieder wurden gebeten, geeignete Bewerberinnen und Bewerber 
vorzuschlagen. Dabei wurde deutlich gemacht, dass das Kirchenwahlgesetz das 
Presbyterium und die Gemeindeglieder dazu anhält, so viele Kandidatinnen und 
Kandidaten zu finden, dass die Zahl der Wahlvorschläge die Zahl der zu besetzenden 
Stellen übersteigt und dass Frauen und Männer möglichst gleichmäßig vertreten sind. 

Zur Form der Wahlvorschläge und zur Vorschlagsfrist wurden § 13 Abs. 2 und § 14 KWG 
erläutert. 

Formulare für die Wahlvorschläge lagen bereit. Es wurde darauf hingewiesen, dass sie 
auch im Gemeindebüro angefordert werden können. 

Anlage A

Kirchengemeinde/Wahlbezirk1:

................................................................... ....................................., den ......................

Einladung zur Gemeinde-/Bezirksversammlung1

Am Sonntag, dem 18. Februar 2024, findet in allen Kirchengemeinden in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen die turnusmäßige Wahl der Presbyterinnen und 
Presbyter statt.

Das Wahlvorschlagsverfahren beginnt mit einer Gemeindeversammlung bzw. wenn 
Wahlbezirke gebildet wurden und die Wahl wahlbezirksweise erfolgen soll, mit einer 
Bezirksversammlung.

In der Gemeinde-/Bezirksversammlung1 wird das Presbyterium die wahlberechtigten 
Gemeindeglieder über die Bedeutung des Amtes einer Presbyterin oder eines Presbyters 
und das Wahlverfahren unterrichten.

Das Presbyterium der Kirchengemeinde lädt alle wahlberechtigten Gemeindeglieder zu 
dieser Gemeinde-/Bezirksversammlung1 recht herzlich ein:

Gemeinde-/Bezirksversammlung1

am ........................................., den .................... 2023

um ....................... Uhr

Ort: .............................................................................

Ort, Datum Für das Presbyterium:

......................................., den .......................... ...........................................................
1 Unzutreffendes streichen
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Weiter wurde bekannt gemacht, dass Anfragen, Wahlvorschläge und Beschwerden im 
Wahlverfahren sowie Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen an das Presbyterium 
der Kirchengemeinde unter folgender Anschrift zu richten sind: 

Presbyterium der 

................................................................... 

(Str.) ............................................................ 

(PLZ/Ort) ....................................................... 

Beschwerden können auch schriftlich beim Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises 
eingelegt werden und müssen an folgende Anschrift gerichtet sein: 

Kreissynodalvorstand des Evangelischen 

Kirchenkreises ......................................... 

(Str.) ............................................................ 

(PLZ/Ort) ....................................................... 

Die Bekanntgabe wurde mit dem Hinweis verbunden, dass die Einhaltung der im 
Wahlverfahren zu beachtenden Fristen nur dann gewährleistet ist, wenn Briefe, 
Wahlvorschläge, Beschwerden oder Wahlbriefe ausschließlich an die genannten 
Anschriften gesandt werden. 

Da in der Gemeinde nicht regelmäßig sonntags an jeder Predigtstätte ein Gottesdienst 
stattfindet, wurde bekannt gemacht, dass die Abkündigungen durch die nach diesem 
Gesetz Fristen in Lauf gesetzt werden, an folgenden Predigtstätten erfolgen:  

................................................................. 

................................................................. 

Ort, Datum 

......................................., den .......................... 

..................................... ....................................... ...................................... 
Vorsitzende/r des Presbyteriums Presbyteriumsmitglied bzw.   Presbyteriumsmitglied bzw. 
bzw. Presbyteriumsmitglied  wahlberechtigtes Gemeindeglied wahlberechtigtes Gemeindeglied 

1 Unzutreffendes bitte streichen 
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Anlage C 

Vorschlag für die Wahl der Presbyterinnen und Presbyter 

der Kirchengemeinde : ..................................................................., 

ggf. Wahlbezirk : ............................................................................ 

Als Bewerberin bzw. Bewerber für das Presbyteramt schlagen wir vor: 

Name, Vorname : ................................................................................ 

Geburtsdatum :  ...................... 

Anschrift : ................................................................................ 

Beruf :  ................................................................................ 

Name, Vorname Anschrift Unterschrift 

1. ................................................ ................................................ ......................... 

2. ................................................ ................................................ ......................... 

3. ................................................ ................................................ ......................... 

4. ................................................ ................................................ ......................... 

5. ................................................ ................................................ ......................... 

6. ................................................ ................................................ ......................... 

7. ................................................ ................................................ ......................... 

8. ................................................ ................................................ ......................... 

9. ................................................ ................................................ ......................... 

10. ................................................ ................................................ ......................... 

11. ................................................ ................................................ ......................... 

12. ................................................ ................................................ ......................... 

13. ................................................ ................................................ ......................... 

14. ................................................ ................................................ ......................... 

Erklärung der Kandidatin bzw. des Kandidaten 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich mit meiner Nennung als 
Bewerberin/Bewerber für das Amt einer Presbyterin / eines Presbyters und einer 
entsprechenden Veröffentlichung meiner Daten im Rahmen des Wahlverfahrens 
einverstanden bin. Die Angaben zu meiner Person im Wahlvorschlag sind richtig. Die 
Voraussetzungen für meine Berufung in das Presbyteramt gem. § 2 Kirchenwahlgesetz 
liegen vor. Ich versichere, dass ich nicht wegen einer in § 72a Abs. 1 S. 1 SGB VIII 
genannten Straftat verurteilt bin. Mir ist bekannt, dass ich im Falle meiner Wahl die Annahme 
der Wahl innerhalb von drei Tagen nach Aufforderung durch das Presbyterium erklären 
muss. Zugleich mit der Annahmeerklärung werde ich ein aktuelles erweitertes 
Führungszeugnis vorlegen. 

............................................, den .......................... .......................................................... 
(Ort) (Datum) (Unterschrift) 
 

Weiter wurde bekannt gemacht, dass Anfragen, Wahlvorschläge und Beschwerden im 
Wahlverfahren sowie Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen an das Presbyterium 
der Kirchengemeinde unter folgender Anschrift zu richten sind:

Presbyterium der

...................................................................

(Str.) ............................................................

(PLZ/Ort) .......................................................

Beschwerden können auch schriftlich beim Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises 
eingelegt werden und müssen an folgende Anschrift gerichtet sein:

Kreissynodalvorstand des Evangelischen

Kirchenkreises .........................................

(Str.) ............................................................

(PLZ/Ort) .......................................................

Die Bekanntgabe wurde mit dem Hinweis verbunden, dass die Einhaltung der im 
Wahlverfahren zu beachtenden Fristen nur dann gewährleistet ist, wenn Briefe, 
Wahlvorschläge, Beschwerden oder Wahlbriefe ausschließlich an die genannten 
Anschriften gesandt werden.

Da in der Gemeinde nicht regelmäßig sonntags an jeder Predigtstätte ein Gottesdienst
stattfindet, wurde bekannt gemacht, dass die Abkündigungen durch die nach diesem
Gesetz Fristen in Lauf gesetzt werden, an folgenden Predigtstätten erfolgen: 

.................................................................

.................................................................

Ort, Datum

......................................., den ..........................

..................................... ....................................... ......................................
Vorsitzende/r des Presbyteriums Presbyteriumsmitglied bzw. Presbyteriumsmitglied bzw.
bzw. Presbyteriumsmitglied wahlberechtigtes Gemeindeglied wahlberechtigtes Gemeindeglied

1 Unzutreffendes bitte streichen
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Anlage D 

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gem. Art. 39 KO 

Antragsteller/in: 

_______________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname) 

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) (Telefon) 

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 
(Postleitzahl, Ort) (E-Mail) 

Antrag/Angaben zur Kirchengemeinde 
➢ Hiermit beantrage ich eine Ausnahmegenehmigung gem. Art. 39 KO zur Ausübung

des Presbyteramtes in der Kirchengemeinde:

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Name der Kirchengemeinde) 

Angaben zum entgeltlichen Beschäftigungsverhältnis : 
➢ Anstellungskörperschaft (Arbeitgeber):

 Kirchengemeinde /  Kirchenkreis  /  Verband 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Name der Kirchengemeinde / des Kirchenkreises / des Verbandes) 

➢ Beschreibung des Aufgabengebietes:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Für Mitarbeitende in der Kirchengemeinde : 
➢ Leitende Funktion in der Kirchengemeinde  nein  ja 

➢ Wöchentliche Arbeitsstundenzahl  Stunden 

➢ Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst  Euro 

➢ Befristeter Arbeitsvertrag  nein    ja 

➢ wenn ja, dann: Ende der Befristung zum .  . 20   

➢ Mitglied in der Mitarbeitervertretung  nein  ja 

Für Mitarbeitende im Kirchenkreis / Verband: 
➢ Mit aufsichtführender Funktion über die Kirchengemeinde  nein  ja 

➢ Mit sachlicher Zuständigkeit für die Kirchengemeinde  nein  ja 

➢ Mitglied in der Mitarbeitervertretung
(mit Vertretung der „eigenen“ Kirchengemeinde)  nein  ja 

__________________________ __________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 

- Seite 2 folgt mit der Stellungnahme der Kirchengemeinde 
und der Superintendentin bzw. des Superintendenten –
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Seite 2 

Grundsätzliches 

Gemäß Art. 39 KO können Personen, die in einem entgeltlichen Beschäftigungsverhältnis bei einer 
Kirchengemeinde, einem Kirchenkreis oder einem kirchlichen Verband stehen, dem die Kirchengemeinde 
angehört, nicht Presbyterinnen und Presbyter dieser Kirchengemeinde sein. Hintergrund dieser Vorschrift ist u. a. 
die Vermeidung von arbeits- und aufsichtsrechtlichen Interessenskollisionen. Sofern aber eine 
Interessenskollision geringer einzuschätzen ist als im Regelfall, kann das Landeskirchenamt Ausnahmen 
zulassen. Zur Beurteilung des Umfangs möglicher Interessenskonflikte durch das Landeskirchenamt ist auch eine 
qualitative Einschätzung (Stellungnahme) durch die Kirchengemeinde und durch die Superintendentin bzw. den 
Superintendenten des Kirchenkreises erforderlich.  

Stellungnahme der Kirchengemeinde 

Bitte gehen Sie in der folgenden Stellungnahme nicht auf fachliche und persönliche Qualitäten der Presbyterin 
bzw. des Presbyters ein. Beschränken Sie sich bitte ausschließlich auf die Frage nach möglichen 
Interessenskollisionen.   

Wir sehen keine Interessenskollisionen, weil 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Daher wird eine Ausnahmegenehmigung gemäß Art. 39 KO befürwortet.  

In der Kirchengemeinde gibt es ____ Pfarrstelle(n) und ____ Presbyteriumsstellen. 

Für ____ Mitarbeitende wurden bereits Ausnahmegenehmigungen erteilt. 

__________________________ __________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift -Vorsitzende/r des Presbyteriums-) 

Stellungnahme der Superintendentin bzw. des Superintendenten 

Ich sehe keine Interessenskollisionen, weil 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Daher wird eine Ausnahmegenehmigung gem. Art. 39 KO befürwortet. 

__________________________ __________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Superintendent/-in) 

54



Anlage E 

Kirchengemeinde/Wahlbezirk1: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Bekanntgabe des einheitlichen Wahlvorschlages 

Das Presbyterium gibt den einheitlichen Wahlvorschlag 
für die Kirchengemeinde 
für alle in der Kirchengemeinde gebildeten Wahlbezirke (Gesamtvorschlagswahl) 
für den Wahlbezirk2 .................................................... 

(in alphabetischer Reihenfolge) bekannt: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Dieser einheitliche Wahlvorschlag umfasst insgesamt .…. Kandidatinnen/Kandidaten. 

Zu besetzen sind hier ….. Presbyteriumsstellen. 

Sofern der einheitliche Wahlvorschlag nicht mehr Vorschläge enthält als Stellen zu 
besetzen sind, wird darauf hingewiesen, dass die Vorgeschlagenen mit der Bestandskraft 
des einheitlichen Wahlvorschlages als gewählt gelten. 

Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann in der Zeit vom 08.01.2024 bis 12.01.2024 
Beschwerde gegen diesen Wahlvorschlag und gegen einzelne Kandidatinnen und 
Kandidaten erheben. Mit der Beschwerde kann auch die Zurückweisung von 
Wahlvorschlägen gerügt werden. Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe von 
Gründen einzureichen beim  

Presbyterium der ....................................................................................... 

.................................................................................................... oder beim 
(vollständige Anschrift) 

Kreissynodalvorstand des Ev. Kirchenkreises ........................................ 

.................................................................................................................... 
(vollständige Anschrift) 

Abgekündigt: 
Kirche Gottesdienst am Unterschrift 

..........................................  ..........................................  ................................. 

..........................................  ..........................................  ................................. 
1 Unzutreffendes bitte streichen 
2 Sind Wahlbezirken mit wahlbezirksweiser Wahl gebildet, ist für jeden Wahlbezirk ein eigener einheitlicher Wahlvorschlag zu erstellen und bekannt 
  zu geben  

Seite 2 

Grundsätzliches

Gemäß Art. 39 KO können Personen, die in einem entgeltlichen Beschäftigungsverhältnis bei einer 
Kirchengemeinde, einem Kirchenkreis oder einem kirchlichen Verband stehen, dem die Kirchengemeinde 
angehört, nicht Presbyterinnen und Presbyter dieser Kirchengemeinde sein. Hintergrund dieser Vorschrift ist u. a. 
die Vermeidung von arbeits- und aufsichtsrechtlichen Interessenskollisionen. Sofern aber eine
Interessenskollision geringer einzuschätzen ist als im Regelfall, kann das Landeskirchenamt Ausnahmen 
zulassen. Zur Beurteilung des Umfangs möglicher Interessenskonflikte durch das Landeskirchenamt ist auch eine 
qualitative Einschätzung (Stellungnahme) durch die Kirchengemeinde und durch die Superintendentin bzw. den 
Superintendenten des Kirchenkreises erforderlich. 

Stellungnahme der Kirchengemeinde

Bitte gehen Sie in der folgenden Stellungnahme nicht auf fachliche und persönliche Qualitäten der Presbyterin 
bzw. des Presbyters ein. Beschränken Sie sich bitte ausschließlich auf die Frage nach möglichen
Interessenskollisionen.  

Wir sehen keine Interessenskollisionen, weil 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Daher wird eine Ausnahmegenehmigung gemäß Art. 39 KO befürwortet.

In der Kirchengemeinde gibt es ____ Pfarrstelle(n) und ____ Presbyteriumsstellen.

Für ____ Mitarbeitende wurden bereits Ausnahmegenehmigungen erteilt.

__________________________ __________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift -Vorsitzende/r des Presbyteriums-)

Stellungnahme der Superintendentin bzw. des Superintendenten

Ich sehe keine Interessenskollisionen, weil
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Daher wird eine Ausnahmegenehmigung gem. Art. 39 KO befürwortet. 

__________________________ __________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift Superintendent/-in)
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Anlage F 

Kirchengemeinde/Wahlbezirk1: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Bekanntgabe des bestandskräftigen Wahlvorschlages 
und  

Bekanntmachung zur Auslegung  
der Wahlverzeichnisse (Wahl mit Wahlhandlung)2,3 

Das Presbyterium gibt den bestandskräftigen Wahlvorschlag 
für die Kirchengemeinde 
für alle in der Kirchengemeinde gebildeten Wahlbezirke (Gesamtvorschlagswahl) 
für den Wahlbezirk3 .................................................... 

(in alphabetischer Reihenfolge) bekannt: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Dieser bestandskräftige Wahlvorschlag umfasst ….. Kandidatinnen/Kandidaten. 

Zu besetzen sind ….. Stellen. 

Die Wahlhandlung findet am Sonntag, dem 18.02.2024, statt. 

Für die Wahl ist ein Verzeichnis der wahlberechtigten Gemeindeglieder (Wahlverzeichnis) 
aufgestellt worden. 
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Das Wahlverzeichnis enthält die Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und die 
Anschrift der Wahlberechtigten. 

Von der Eintragung in das Wahlverzeichnis ist die Befugnis zur Teilnahme an der Wahl 
der Presbyterinnen und Presbyter abhängig. Die Gemeindeglieder werden daher gebeten, 
sich zu vergewissern, ob das Wahlverzeichnis richtig und vollständig geführt ist. 

Das Wahlverzeichnis wird zur Einsichtnahme durch die Gemeindeglieder zu den 
ortsüblichen Zeiten ausliegen von 

Montag, den 22.01.2024 bis Sonntag, den 28.01.2024 

in .......................................................................................... 

Sofern ein Gemeindeglied das Wahlverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
es innerhalb der Auslegungsfrist Beschwerde einlegen beim 

Presbyterium der ....................................................................................... 

.................................................................................................... oder beim 
(vollständige Anschrift) 

Kreissynodalvorstand des Ev. Kirchenkreises ......................................... 

..................................................................................................................... 
(vollständige Anschrift) 

Abgekündigt: 
Kirche Gottesdienst am Unterschrift 

..........................................  ..........................................  ................................. 

..........................................  ..........................................  ................................. 
1 Unzutreffendes bitte streichen 
2 Bekanntgabe/Bekanntmachung nur für den Fall, dass eine tatsächliche Wahlhandlung stattfindet; ansonsten Anlage G 
3 Bei mehreren Wahlbezirken mit Wahlhandlung ist für jeden dieser Wahlbezirk eine Bekanntgabe/Bekanntmachung erforderlich 
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Anlage G 

Kirchengemeinde/Wahlbezirk1: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Bekanntgabe des bestandskräftigen Wahlvorschlages  
und  

Bekanntgabe des Wahlergebnisses (ohne Wahlhandlung)2,3 

Das Presbyterium gibt den bestandskräftigen Wahlvorschlag 

für die Kirchengemeinde 

für alle in der Kirchengemeinde gebildeten Wahlbezirke (Gesamtvorschlagswahl) 

für den Wahlbezirk3 .................................................... 

(in alphabetischer Reihenfolge) bekannt: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
Der bestandskräftige Wahlvorschlag umfasst …. Kandidatinnen/Kandidaten. Da der bestandskräftige 
Wahlvorschlag nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten enthält als Stellen zu besetzen sind, gelten die 
Vorgeschlagenen mit Bestandskraft des einheitlichen Wahlvorschlages gem. § 17 Abs.1 i.V.m. § 29 
Kirchenwahlgesetz -KWG- als gewählt. Auf diese Rechtsfolge wurde bei der Abkündigung des einheitlichen 
Wahlvorschlages hingewiesen. Die Vorgeschlagenen haben die Wahl gem. § 28 Abs.3 KWG angenommen. 

Gegen die Feststellung des Wahlergebnisses ist die Beschwerde zulässig. Beschwerdeberechtigt sind alle 
wahlberechtigten Gemeindeglieder. Die Beschwerde kann nur auf eine solche Verletzung gesetzlicher 
Vorschriften gestützt werden, durch die das Wahlergebnis beeinflusst worden sein kann und die nicht bereits 
in einem früheren Verfahrensabschnitt mit der Beschwerde hätten geltend gemacht werden können (§ 29 
Abs.2 KWG). Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von fünf 
Werktagen, die mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses beginnt, einzureichen beim  

Presbyterium der ....................................................................................... 

................................................................................................... oder beim 
(vollständige Anschrift) 

Kreissynodalvorstand des Ev. Kirchenkreises ....................................... 

................................................................................................................... 
(vollständige Anschrift) 

Abgekündigt: 
Kirche Gottesdienst am Unterschrift 

..........................................  ..........................................  ................................. 

..........................................  ..........................................  ................................. 
1 Unzutreffendes bitte streichen 
2 Bekanntgaben nur für den Fall, dass keine tatsächliche Wahlhandlung stattfindet; ansonsten Anlage F 
3 Bei mehreren Wahlbezirken ohne Wahlhandlung ist für jeden dieser Wahlbezirk ein eigener bestandskräftige Wahlvorschlag mit Wahlergebnis 
  bekannt zu geben 

Das Wahlverzeichnis enthält die Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und die 
Anschrift der Wahlberechtigten.

Von der Eintragung in das Wahlverzeichnis ist die Befugnis zur Teilnahme an der Wahl 
der Presbyterinnen und Presbyter abhängig. Die Gemeindeglieder werden daher gebeten, 
sich zu vergewissern, ob das Wahlverzeichnis richtig und vollständig geführt ist.

Das Wahlverzeichnis wird zur Einsichtnahme durch die Gemeindeglieder zu den 
ortsüblichen Zeiten ausliegen von

Montag, den 22.01.2024 bis Sonntag, den 28.01.2024

in ..........................................................................................

Sofern ein Gemeindeglied das Wahlverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
es innerhalb der Auslegungsfrist Beschwerde einlegen beim

Presbyterium der .......................................................................................

.................................................................................................... oder beim
(vollständige Anschrift)

Kreissynodalvorstand des Ev. Kirchenkreises .........................................

.....................................................................................................................
(vollständige Anschrift)

Abgekündigt:
Kirche Gottesdienst am Unterschrift

.......................................... .......................................... .................................

.......................................... .......................................... .................................
1 Unzutreffendes bitte streichen
2 Bekanntgabe/Bekanntmachung nur für den Fall, dass eine tatsächliche Wahlhandlung stattfindet; ansonsten Anlage G
3 Bei mehreren Wahlbezirken mit Wahlhandlung ist für jeden dieser Wahlbezirk eine Bekanntgabe/Bekanntmachung erforderlich
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Anlage H 

Wahlberechtigte/r: 

..................................................... 
(Name, Vorname) 

.....................................................  
(Straße/Nr.) 

An das Presbyterium1 der .....................................................  
(Ort) 

.......................................................... .....................................................  
(Name der Kirchengemeinde) (Geburtsdatum) 

.......................................................... 
(Straße/Nr.) 

.......................................................... 
(Ort) 

Antrag auf Umschreibung des Wahlverzeichnisses 
(Eingang beim Presbyterium bis spätestens 28.01.2024) 

Ich möchte gerne innerhalb der Kirchengemeinde in einem anderen als dem Wahlbezirk 
meines Wohnsitzes wählen. Ich beantrage daher gem. § 19 Abs. 6 Kirchenwahlgesetz die 
Umschreibung meines Wahlverzeichniseintrags in das Wahlverzeichnis des folgenden 
Wahlbezirks meiner Kirchengemeinde: 

..................................................................... 

Mir ist bekannt, dass die Umschreibung nur möglich ist, wenn eine erkennbare kirchliche 
Bindung zu dem „Wunsch“-Wahlbezirk besteht. Die kirchliche Bindung 
zu dem o.g. Wahlbezirk ist an folgenden Gegebenheiten/Tatsachen erkennbar:  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

......................................., den ..........................  ........................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift)

1 Anschrift wie in der Gemeinde-/bzw. Bezirksversammlung bekannt gemacht (Anlage B)
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Anlage I 

Kirchengemeinde/Wahlbezirk1: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Niederschrift über die Schließung 
des Wahlverzeichnisses 

Die Auslegung des Wahlverzeichnisses wurde am 21.01.2024 gem. § 19 Abs. 4 Kirchen-
wahlgesetz -KWG- im Gottesdienst abgekündigt. 

Das Wahlverzeichnis hat anschließend in der Zeit vom 22.01.2024 bis 28.01.2024 zur 
Einsichtnahme ausgelegen. 

Nachdem Beschwerden nicht eingegangen sind bzw. erledigt wurden, wird das 
Wahlverzeichnis geschlossen. 

Ort, Datum Für das Presbyterium: 

......................................., den ..........................  ........................................................... 
1 Unzutreffendes bitte streichen

Anlage H

Wahlberechtigte/r:

.....................................................
(Name, Vorname)

.....................................................
(Straße/Nr.)

An das Presbyterium1 der .....................................................
(Ort)

.......................................................... .....................................................
(Name der Kirchengemeinde) (Geburtsdatum)

..........................................................
(Straße/Nr.)

..........................................................
(Ort)

Antrag auf Umschreibung des Wahlverzeichnisses
(Eingang beim Presbyterium bis spätestens 28.01.2024)

Ich möchte gerne innerhalb der Kirchengemeinde in einem anderen als dem Wahlbezirk 
meines Wohnsitzes wählen. Ich beantrage daher gem. § 19 Abs. 6 Kirchenwahlgesetz die 
Umschreibung meines Wahlverzeichniseintrags in das Wahlverzeichnis des folgenden 
Wahlbezirks meiner Kirchengemeinde:

.....................................................................

Mir ist bekannt, dass die Umschreibung nur möglich ist, wenn eine erkennbare kirchliche 
Bindung zu dem „Wunsch“-Wahlbezirk besteht. Die kirchliche Bindung
zu dem o.g. Wahlbezirk ist an folgenden Gegebenheiten/Tatsachen erkennbar: 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

......................................., den .......................... ...........................................................
(Ort, Datum) (Unterschrift)

1 Anschrift wie in der Gemeinde-/bzw. Bezirksversammlung bekannt gemacht (Anlage B)
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Anlage J 

Kirchengemeinde/Wahlbezirk/Stimmbezirk1: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Berufung eines Wahlvorstandes 

Gem. § 23 Abs. 1 Kirchenwahlgesetz -KWG- wird für 

 die Kirchengemeinde 
 den Wahlbezirk ……………………………………… 
 den Stimmbezirk …………………………………….

folgender Wahlvorstand berufen: 

Name Stellvertretung 

.....................................................  ..................................................... 
(Vorsitzende/r) 

.....................................................  ..................................................... 
(Beisitzer/in) 

.....................................................  ..................................................... 
(Beisitzer/in) 

Die berufenen Mitglieder des Wahlvorstandes erfüllen die Voraussetzungen nach § 1 
Kirchenwahlgesetz. Sie sind nicht zur Wahl in der Kirchengemeinde/dem Wahlbezirk1 
vorgeschlagen, in der/ dem1 sie zum Wahlvorstand berufen wurden. 

Ort, Datum Für das Presbyterium: 

......................................., den ..........................  ........................................................... 
1 Unzutreffendes bitte streichen

62



Anlage K 

Wahlberechtigte/r: 

..................................................... 
(Name, Vorname) 

.....................................................  
(Straße/Nr.) 

An das Presbyterium1 der .....................................................  
(Ort) 

.......................................................... .....................................................  
(Name der Kirchengemeinde) (Geburtsdatum) 

.......................................................... 
(Straße/Nr.) 

.......................................................... 
(Ort) 

Antrag auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen 
(Eingang beim Presbyterium bis spätestens 15.02.2024) 

Hiermit wird die Ausgabe von Briefwahlunterlagen anlässlich der Wahl der Presbyterinnen 
und Presbyter im Jahr 2024 gem. § 24 Abs. 2 Kirchenwahlgesetz -KWG- beantragt. 

Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen soll erfolgen an: 

mich selber 

die in der Vollmacht genannten Person 

Die Briefwahlunterlagen sind an folgende Anschrift zu senden: 

meine Anschrift (wie oben) 

Abweichende Anschrift : ..................................................................... 

...................................................................... 

......................................., den ..........................  ........................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift)

1 Anschrift wie in der Gemeinde-/bzw. Bezirksversammlung bekannt gemacht (Anlage B) 
________________________________________________________________________ 

Vollmacht 

Frau/Herr (Name)…………………..……………………….., geb. am ………………….., wohnhaft 
in (Straße, Nr. )………………………….……..….., (Ort)………….……..………………… ist berechtigt, 
die Briefwahlunterlagen für mich in Empfang zu nehmen. 

......................................., den ..........................  ........................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift)

Anlage J

Kirchengemeinde/Wahlbezirk/Stimmbezirk1:

................................................................... ....................................., den ......................

Berufung eines Wahlvorstandes

Gem. § 23 Abs. 1 Kirchenwahlgesetz -KWG- wird für 

die Kirchengemeinde
den Wahlbezirk ………………………………………
den Stimmbezirk …………………………………….

folgender Wahlvorstand berufen:

Name Stellvertretung

..................................................... .....................................................
(Vorsitzende/r)

..................................................... .....................................................
(Beisitzer/in)

..................................................... .....................................................
(Beisitzer/in)

Die berufenen Mitglieder des Wahlvorstandes erfüllen die Voraussetzungen nach § 1 
Kirchenwahlgesetz. Sie sind nicht zur Wahl in der Kirchengemeinde/dem Wahlbezirk1

vorgeschlagen, in der/ dem1 sie zum Wahlvorstand berufen wurden.

Ort, Datum Für das Presbyterium:

......................................., den .......................... ...........................................................
1 Unzutreffendes bitte streichen
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Anlage L 

Muster für den Wahlbriefumschlag*) : 

*) Der Wahlbriefumschlag muss von Amts wegen mit der Anschrift versehen werden, die 
in der Gemeinde- bzw. Bezirksversammlung bekannt gemacht wurde ! 

W A H L B R I E F U M S C H L A G 

Inhalt:  1.) Briefwahlschein (Erklärung) 
2.) verschlossener Wahlumschlag mit Stimmzettel 

An den Wahlvorstand der 

.................................................................. 
(Name der Kirchengemeinde) 

.................................................................. 
(Straße/Nr.) 

.................................................................. 
(Ort) 

.................................................................. 
(Ggf. Wahlbezirk, Stimmbezirk) 
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Anlage M 

Briefwahlschein 

Wahlberechtigte/r 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

………………………........................................................... 
(Name, Vorname) 

………………………........................................................... 
(Anschrift: Ort, Straße, Nr.) 

 Erklärung : 

Ich versichere, dass ich den Stimmzettel, der in dem beigefügten verschlossenen 
amtlichen Wahlumschlag enthalten ist, persönlich gekennzeichnet habe. 

..................................................................... ....................................................... 
(Datum, Ort) (eigenhändige Unterschrift) 

Für den Fall, dass sich die/der o.g. Wahlberechtigte zur Kennzeichnung des 
Stimmzettels (weil des Lesens unkundig oder bei körperlichem Gebrechen) 
einer Vertrauensperson bedient hat:  

Vertrauensperson 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

………………………........................................................... 
(Name, Vorname) 

………………………........................................................... 
(Anschrift: Ort, Straße, Nr.) 

Erklärung : 

Ich versichere, dass ich den Stimmzettel nach dem Willen des/der o.g. 
Wahlberechtigten gekennzeichnet habe:  

..................................................................... ....................................................... 
(Datum, Ort) (Unterschrift der Vertrauensperson) 

Anlage L

Muster für den Wahlbriefumschlag*) :

*) Der Wahlbriefumschlag muss von Amts wegen mit der Anschrift versehen werden, die 
in der Gemeinde- bzw. Bezirksversammlung bekannt gemacht wurde !

W A H L B R I E F U M S C H L A G

Inhalt: 1.) Briefwahlschein (Erklärung)
2.) verschlossener Wahlumschlag mit Stimmzettel

An den Wahlvorstand der

..................................................................
(Name der Kirchengemeinde)

..................................................................
(Straße/Nr.)

..................................................................
(Ort)

..................................................................
(Ggf. Wahlbezirk, Stimmbezirk)
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Anlage N 

Für Briefwahl*): Muster für den Wahlumschlag 

*) bei Urnenwahl: Stimmzettel ohne Wahlumschlag möglich! 

W A H L U M S C H L A G 

Inhalt: Stimmzettel 

Wahl der Presbyterinnen und Presbyter 
für das Presbyterium der 

.......................................................... 
(Name der Kirchengemeinde) 

.......................................................... 
(Ggf. Wahlbezirk, Stimmbezirk) 
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Anlage O-1 

Stimmzettel für die Wahl der  
Presbyterinnen und Presbyter am 18.02.2024 

Es dürfen höchstens so viele Namen angekreuzt werden, wie Stellen zu besetzen sind. 
Stimmzettel, auf denen mehr Namen angekreuzt sind, sind ungültig. 

In der Kirchengemeinde sind 
  Stellen zu besetzen. 

In dem Wahlbezirk sind ……. 

Name, Vorname Wahlbezirk 

Anlage N

Für Briefwahl*): Muster für den Wahlumschlag

*) bei Urnenwahl: Stimmzettel ohne Wahlumschlag möglich!

W A H L U M S C H L A G

Inhalt: Stimmzettel

Wahl der Presbyterinnen und Presbyter
für das Presbyterium der

..........................................................
(Name der Kirchengemeinde)

..........................................................
(Ggf. Wahlbezirk, Stimmbezirk)
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Anlage O-2 

Stimmzettel für die Wahl der  
Presbyterinnen und Presbyter am 18.02.2024 

Es dürfen höchstens so viele Namen angekreuzt werden, wie Stellen zu besetzen sind. 
Stimmzettel, auf denen mehr Namen angekreuzt sind, sind ungültig. 

In der Kirchengemeinde sind 
  Stellen zu besetzen. 

In dem Wahlbezirk sind ……. 

Name, Vorname Wahlbezirk 

BITTE WENDEN !         Weitere Kandidierende ! 
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 Name, Vorname Wahlbezirk 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

      

2 

 1 
Bitte den Stimmzettel in der 

vorgegebenen Reihenfolge falten ! 
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Anlage P 

Kirchengemeinde/Wahlbezirk/Stimmbezirk1: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Niederschrift über die Wahlhandlung und 
das Ergebnis der Stimmenauszählung 

I. Der Wahlvorstand
Der Wahlvorstand trat vor Beginn der Wahlhandlung in folgender Besetzung zusammen: 

Vorsitzende/r: ....................................................... 

Beisitzer/in: ....................................................... 

Beisitzer/in: ....................................................... 

II. Die Wahlhandlung
Die Wahlhandlung wurde um .................... Uhr mit Gebet eröffnet. 

Der Wahlvorstand stellte fest, dass die Wahlurne leer war. 

Jedes sich ausreichend ausweisende wahlberechtigte Gemeindeglied erhielt einen 
amtlichen Stimmzettel. Es wurde darauf geachtet, dass die Wählenden ihre Stimme 
geheim abgaben. 

Die Stimmabgaben wurden in dem Wahlverzeichnis vermerkt. 

Eingegangene Wahlbriefe wurden entsprechend § 25 Abs. 3 KWG behandelt. 

Um ……….. Uhr wurde nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit und nachdem die zu 
diesem Zeitpunkt anwesenden Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten, die 
Wahlhandlung mit Gebet beendet. 

III. Stimmenauszählung
Die Urne wurde geöffnet und die darin befindlichen Wahlumschläge (Briefwahl) wurden 
entnommen und geöffnet. Die Stimmzettel wurden entnommen und zu den anderen 
Stimmzetteln gegeben. 

Die Zählung ergab dann: .......... Stimmzettel 

.......... Vermerke im Wahlverzeichnis über die Gemeindeglieder, 
die ihr Wahlrecht ausgeübt haben 

Bei jedem Stimmzettel wurde zunächst festgestellt, ob er gültig war. 

Die Feststellung ergab: .......... Stimmzettel waren gültig 

.......... Stimmzettel waren ungültig 

Name, Vorname Wahlbezirk

2

1
Bitte den Stimmzettel in der 

vorgegebenen Reihenfolge falten !
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Die ungültigen Stimmen wurden besonders gekennzeichnet. 

Sodann wurden die auf den gültigen Stimmzetteln angekreuzten Namen verlesen und von 
den Beisitzenden des Wahlvorstandes in der jeweils geführten Namensliste vermerkt. 

Nach Verlesen aller auf den gültigen Stimmzetteln angekreuzten Namen wurde die 
Übereinstimmung der Zählung mit folgendem Ergebnis festgestellt:  

Frau/Herr Stimmen Frau/Herr Stimmen 

1.   .......................................... ............... 16. ........................................... ...............

2.   .......................................... ............... 17. ........................................... ...............

3.   .......................................... ............... 18. ........................................... ...............

4.   .......................................... ............... 19. ........................................... ...............

5.   .......................................... ............... 20. ........................................... ...............

6.   .......................................... ............... 21. ........................................... ...............

7.   .......................................... ............... 22. ........................................... ...............

8.   .......................................... ............... 23. ........................................... ...............

9.   .......................................... ............... 24. ........................................... ...............

10. .......................................... ............... 25. ........................................... ...............

11. .......................................... ............... 26. ........................................... ...............

12. .......................................... ............... 27. ........................................... ...............

13. .......................................... ............... 28. ........................................... ...............

14. .......................................... ............... 29. ........................................... ...............

15. .......................................... ............... 30. ........................................... ...............

IV. Besondere Vorkommnisse
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Ort, Datum 

......................................., den .......................... 

...................................... ...................................... ..................................... 

Vorsitzende/r des Wahlvorstandes Beisitzer/in Beisitzer/in 

1 Unzutreffendes bitte streichen 
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Anlage Q 

Kirchengemeinde/Wahlbezirk1: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Zusammenfassung der Stimmenauszählungen 
aus den Stimmbezirken 

Insgesamt wurden ..... Stimmbezirke gebildet. 

Nachdem alle Stimmbezirke die Stimmenauszählung beendet haben und die 
Niederschriften über die Wahlhandlung und das Ergebnis der Stimmenauszählung 
vorliegen, werden die Wahlergebnisse in den Stimmbezirken wie folgt zusammengefasst: 

Frau/Herr Stimmen Frau/Herr Stimmen 

1.   ........................................... ............... 11. ........................................... ...............

2.   ........................................... ............... 12. ........................................... ...............

3.   ........................................... ............... 13. ........................................... ...............

4.   ........................................... ............... 14. ........................................... ...............

5.   ........................................... ............... 15. ........................................... ...............

6.   ........................................... ............... 16. ........................................... ...............

7.   ........................................... ............... 17. ........................................... ...............

8   ............................................ ............... 18. ........................................... ...............

9.   ........................................... ............... 19. ........................................... ...............

10. ........................................... ............... 20. ........................................... ...............

Ort, Datum Für die Wahlvorstände der Stimmbezirke: 

......................................., den .................... .................................................................. 

1 Unzutreffendes bitte streichen

Die ungültigen Stimmen wurden besonders gekennzeichnet.

Sodann wurden die auf den gültigen Stimmzetteln angekreuzten Namen verlesen und von 
den Beisitzenden des Wahlvorstandes in der jeweils geführten Namensliste vermerkt.

Nach Verlesen aller auf den gültigen Stimmzetteln angekreuzten Namen wurde die 
Übereinstimmung der Zählung mit folgendem Ergebnis festgestellt: 

Frau/Herr Stimmen Frau/Herr Stimmen

1.   .......................................... ............... 16. ........................................... ...............

2.   .......................................... ............... 17. ........................................... ...............

3.   .......................................... ............... 18. ........................................... ...............

4.   .......................................... ............... 19. ........................................... ...............

5.   .......................................... ............... 20. ........................................... ...............

6.   .......................................... ............... 21. ........................................... ...............

7.   .......................................... ............... 22. ........................................... ...............

8.   .......................................... ............... 23. ........................................... ...............

9. .......................................... ............... 24. ........................................... ...............

10. .......................................... ............... 25. ........................................... ...............

11. .......................................... ............... 26. ........................................... ...............

12. .......................................... ............... 27. ........................................... ...............

13. .......................................... ............... 28. ........................................... ...............

14. .......................................... ............... 29. ........................................... ...............

15. .......................................... ............... 30. ........................................... ...............

IV. Besondere Vorkommnisse
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Ort, Datum

......................................., den ..........................

...................................... ...................................... .....................................
Vorsitzende/r des Wahlvorstandes Beisitzer/in Beisitzer/in

1 Unzutreffendes bitte streichen
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Anlage R 

 

Kirchengemeinde: 
 
 
...................................................................   ....................................., den ...................... 
 
 
 

Zusammenfassung der Stimmenauszählungen  
aus den Wahlbezirken 

im Falle einer Gesamtvorschlagsliste 
 
 
 
In der Kirchengemeinde wurde nach einer Gesamtvorschlagsliste gewählt.  
 
Nachdem alle Wahlbezirke die Stimmenauszählung beendet haben und die 
Niederschriften über die Wahlhandlung und das Ergebnis der Stimmenauszählung 
vorliegen, werden die Wahlergebnisse in den Wahlbezirken für die Kirchengemeinde wie 
folgt zusammengefasst: 
 
 

Frau/Herr    Stimmen Frau/Herr    Stimmen 
 
1.   ........................................... ............... 16. ........................................... ............... 
 

2.   ........................................... ............... 17. ........................................... ............... 
 

3.   ........................................... ............... 18. ........................................... ............... 
 

4.   ........................................... ............... 19. ........................................... ............... 
 

5.   ........................................... ............... 20. ........................................... ............... 
 

6.   ........................................... ............... 21. ........................................... ............... 
 

7.   ........................................... ............... 22. ........................................... ............... 
 

8   ............................................ ............... 23. ........................................... ............... 
 

9.   ........................................... ............... 24. ........................................... ............... 
 

10. ........................................... ............... 25. ........................................... ............... 
 

11. ........................................... ............... 26. ........................................... ............... 
 

12. ........................................... ............... 27. ........................................... ............... 
 

13. ........................................... ............... 28. ........................................... ............... 
 

14. ........................................... ............... 29. ........................................... ............... 
 

15. ........................................... ............... 30. ........................................... ............... 
 
 
 
 
 

Ort, Datum      Für die Wahlvorstände der Wahlbezirke:
  
 
 
....................................., den .................... .................................................................. 
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Anlage S 

Kirchengemeinde: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Feststellung des Wahlergebnisses 

Gem. § 28 Abs. 1 Kirchenwahlgesetz stellt das Presbyterium folgendes Wahlergebnis fest: 

siehe Anlage bzw. Rückseite 

Die in der Anlage unter A genannten Gemeindeglieder werden unverzüglich benachrichtigt 
und aufgefordert, innerhalb von drei Tagen zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. Im Fall 
der Annahme ist ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.  

Die Frist beginnt mit dem auf den Tag der Benachrichtigung folgenden Tag. 

Nimmt ein gewähltes Gemeindeglied die Wahl nicht innerhalb der Erklärungsfrist an, gilt 
an seiner Stelle als gewählt, wer von den in der Anlage unter B genannten nicht gewählten 
Gemeindegliedern die meisten Stimmen erhalten hat. Auch hier gilt eine Erklärungs- und 
Vorlagefrist von drei Tagen, sie beginnt ebenfalls mit dem auf den Tag der 
Benachrichtigung folgenden Tag. 

Ort, Datum Für das Presbyterium: 

......................................., den ..........................  ........................................................... 

Anlage R

Kirchengemeinde:

................................................................... ....................................., den ......................

Zusammenfassung der Stimmenauszählungen 
aus den Wahlbezirken

im Falle einer Gesamtvorschlagsliste

In der Kirchengemeinde wurde nach einer Gesamtvorschlagsliste gewählt. 

Nachdem alle Wahlbezirke die Stimmenauszählung beendet haben und die 
Niederschriften über die Wahlhandlung und das Ergebnis der Stimmenauszählung 
vorliegen, werden die Wahlergebnisse in den Wahlbezirken für die Kirchengemeinde wie 
folgt zusammengefasst:

Frau/Herr Stimmen Frau/Herr Stimmen

1.   ........................................... ............... 16. ........................................... ...............

2.   ........................................... ............... 17. ........................................... ...............

3.   ........................................... ............... 18. ........................................... ...............

4.   ........................................... ............... 19. ........................................... ...............

5.   ........................................... ............... 20. ........................................... ...............

6.   ........................................... ............... 21. ........................................... ...............

7.   ........................................... ............... 22. ........................................... ...............

8   ............................................ ............... 23. ........................................... ...............

9.   ........................................... ............... 24. ........................................... ...............

10. ........................................... ............... 25. ........................................... ...............

11. ........................................... ............... 26. ........................................... ...............

12. ........................................... ............... 27. ........................................... ...............

13. ........................................... ............... 28. ........................................... ...............

14. ........................................... ............... 29. ........................................... ...............

15. ........................................... ............... 30. ........................................... ...............

Ort, Datum Für die Wahlvorstände der Wahlbezirke:

....................................., den .................... ..................................................................
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Feststellung des Wahlergebnisses für die Kirchengemeinde/den Wahlbezirk1 
................................................................................. 

A Gewählte Gemeindeglieder 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

B Nicht gewählte Gemeindeglieder 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

........................................................................................... mit ................... Stimmen 

1Unzutreffendes bitte streichen 
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Anlage T 

An das  
Presbyterium der 

.......................................................... 
(Name der Kirchengemeinde) 

Annahmeerklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Wahl zur Presbyterin bzw. zum Presbyter annehme. 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: 

......................................................... 
(Name, Vorname) 

......................................................... 
(Anschrift: Straße/Nr.) 

......................................................... 
(Anschrift: Ort) 

...................................., den ........................... ................................................. 
(Ort, Datum) (eigenhändige Unterschrift) 

Einwilligung zur Nutzung der Kontaktdaten 

Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mailadresse durch Kirchengemeinde, 
Kirchenkreis und Landeskirche zur kirchlichen Kommunikation genutzt wird: 

..................................................................................................................................... 
(E-Mailadresse) 

...................................., den ........................... ................................................. 
(Ort, Datum) (eigenhändige Unterschrift)

Hinweise: 
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden – auch für einzelne Kontaktformen. Alle Newsletter, die für die 
Kommunikation genutzt werden, beinhalten eine einfache Abmeldemöglichkeit. 

Die Nutzung der mitgeteilten Daten erfolgt im Rahmen des EKD-Datenschutzgesetztes. Informationen zum Datenschutz 
finden Sie unter www.ehrenamt.ekvw.de/datenschutz. 

Für eine eventuelle schon vorhandene E-Mailadresse im Format ..@ekvw.de ist keine Einverständniserklärung 
erforderlich, da sie ihrem Wesen nach als Kontaktweg für die kirchliche Kommunikation bestimmt ist. 

Feststellung des Wahlergebnisses für die Kirchengemeinde/den Wahlbezirk1

.................................................................................

A Gewählte Gemeindeglieder

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

B Nicht gewählte Gemeindeglieder

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

........................................................................................... mit ................... Stimmen

1Unzutreffendes bitte streichen
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Anlage U 

Kirchengemeinde: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Bekanntgabe des festgestellten  
Wahlergebnisses (mit Wahlhandlung) 

Gem. § 29 Abs. 1 Kirchenwahlgesetz -KWG- wird hiermit bekannt gegeben, dass das 
Presbyterium folgendes Ergebnis zur Wahl am Sonntag, dem 18.02.2024, festgestellt hat: 

siehe Anlage bzw. Rückseite 

Gegen die Feststellung des Wahlergebnisses ist gem. § 29 Abs. 2 KWG die Beschwerde 
zulässig.  

Beschwerdeberechtigt sind alle Gemeindeglieder, die am Tag der Abkündigung des 
bestandskräftigen Wahlvorschlags (21.01.2024) wahlberechtigt gem. § 1 KWG waren. Die 
Beschwerde kann nur auf solche Verletzungen gesetzlicher Vorschriften gestützt werden, 
durch die das Wahlergebnis beeinflusst worden sein kann und die nicht bereits in einem 
früheren Verfahrensabschnitt mit der Beschwerde hätten gerügt werden können (§ 29 Abs. 
2 KWG). 

Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe der Gründe innerhalb einer Frist von fünf 
Werktagen, die mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses beginnt, einzureichen beim  

Presbyterium der ....................................................................................... 

.................................................................................................... oder beim 
(vollständige Anschrift) 

Kreissynodalvorstand des Ev. Kirchenkreises ......................................... 

................................................................................................................... 
(vollständige Anschrift) 

Abgekündigt: 
Kirche Gottesdienst am Unterschrift 

..........................................  ..........................................  ................................. 

..........................................  ..........................................  ................................. 
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Bekanntgabe des festgestellten Wahlergebnisses 
gem. § 29 Abs. 1 KWG für die Kirchengemeinde 

……………………………………………………… 

Folgende Gemeindeglieder wurden gewählt und haben die Wahl angenommen: 

Name, Vorname, ggf. Wahlbezirk Name, Vorname, ggf. Wahlbezirk 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Die Einführung der gewählten Presbyterinnen und Presbyter in ihr Amt erfolgt 
am ………………….. 
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Anlage V 

Kirchengemeinde: 

................................................................... ....................................., den ...................... 

Niederschrift über die Amtseinführung 

Nachdem die Feststellung des Wahlergebnisses Bestandskraft erlangt hat, sind die neu 

gewählten Mitglieder des Presbyteriums am ……………… .2024 im Gemeindegottesdienst 

in ihr Amt eingeführt worden. 

Die neu gewählten Mitglieder des Presbyteriums haben das in Art. 36 Abs. 2 

Kirchenordnung vorgeschriebene Gelöbnis abgelegt. Die wieder gewählten Mitglieder des 

Presbyteriums sind an ihr Gelöbnis erinnert worden. 

Ort, Datum Für das Presbyterium: 

......................................., den ..........................  ........................................................... 

Bekanntgabe des festgestellten Wahlergebnisses 
gem. § 29 Abs. 1 KWG für die Kirchengemeinde

………………………………………………………

Folgende Gemeindeglieder wurden gewählt und haben die Wahl angenommen:

Name, Vorname, ggf. Wahlbezirk Name, Vorname, ggf. Wahlbezirk

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Die Einführung der gewählten Presbyterinnen und Presbyter in ihr Amt erfolgt 
am …………………..
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Eigene Notizen 
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Eigene Notizen 
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Eigene Notizen 
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Eigene Notizen
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Eigene Notizen 
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